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Kriegsverſorgung .
Seit anfang Auguſt v. Is . ſteht das deutſche

Volk unter den Waffen , um den Kampf gegen eine

Welt von Feinden erfolgreich durchzuführen . Es

iſt einmütig in dem feſten Willen , Gut und Blut

einzuſetzen zum Schutze ſeiner höchſten Güter , zur

Verteidigung ſeiner nationalen Ehre .

Daß Regierungen und Voltsvertretung in der

langen Friedenszeit ernſtlich bemüht waren , unſere

Wehrmacht zu verbeſſern und zu ſtärken , zeigen

uns die Erfolge auf den Kriegsſchauplätzen .

Wie auf militäriſchem Gebiete , ſo waren Bun⸗

desrat , Reichstag und Regierung aber auch auf dem

Gebiete der Fürſorge für ſolche Perſonen und Fa⸗

milien tätig , die im Kriege oder im Frieden an ih⸗

rer Geſundheit Schaden erleiden und dadurch in

der Ausübung ihres Berufes gehindert oder be⸗
ſchränkt werden und deren Ernährer im Kriege ge⸗

fallen oder inſolge einer Kriegsverwundung oder

Kriegsdienſtbeſchädigung geſtorben ſind .

Zwei Geſetze ſind es , die hier in Betracht kom⸗

men und zwar

a ) das Mannſchaftsverſorgungsgeſetz vom 31 .

Mai 1906 und

b) das Militärhinterbliebenengeſetz vom 17 .

Mai 1907 .

Erſteres regelt die Verſorgung der Unteroffi⸗

ziere und Mannſchaften ſowie der Perſonen der

freiwilligen Kriegskrankenpflege , letzteres die Hin⸗

terbliebenenverſorgung in Krieg und Frieden .

Wie die nachſtehenden Ausführungen dartun ,

ſind die Beſtimmungen beider Geſetze in ihrer Wir⸗

dieſe Gebühren im Konkursverfahren als bevorrechtete Forderungen ( wie Umlagen ꝛc. ) zu betrachten ? 7. Vergütung für

keit der Bürgermeiſter und Gemeindeſchreiber während des Krieges . Volksſchulbetrieb während
8. Bezirksverein Säckingen . 10. Briefkaſten .

kung ſo wohlwollend und enthalten eine ſolche

Fülle nationaler Fürſorge , daß ſie es verdienen , all⸗

gemein bekannt zu werden . Zu beachten iſt beſon⸗

ders , daß für Friedens⸗ und Kriegsinvaliden die

geſetzliche Rente völlig gleich iſt . Den Kriegsinva⸗

liden wird aber neben der geſetzlichen Rente noch

eine Kriegszulage ( bei der Kaiſerl . Marine eine

Rentenerhöhung und bei den Kaiſerl . Schutztruppen

eine Tropenzulage ) gewährt . Ferner wird den Fa⸗

milien der im Kriege Gefallenen oder an den Fol⸗

gen des Kriegsdienſtes Geſtorbenen neben der all⸗

gemeinen Verſorgung die Kriegsverſorgung zuge⸗

ſtanden .

Nachſtehend ſollen aus dem Mannſchaftsverſor⸗
gungsgeſetz beſprochen werden : 1. die Erwerbsunfä⸗

higkeitsrente , 2. die Verſtümmelungszulage , 3. die

Rentenerhöhung , 4. die Tropenzulage , 5. die Kriegs⸗

zulage .

Was iſt Rente überhaupt ?

Die Rente iſt eine Geldentſchädigung einerſeits

für Militärdienſtzeit von mindeſtens 12 Jahren ,

anderſeits für eine im Militärdienſt erlittene Ein⸗

buße an Geſundheit und Erwerbsfähigkeit .

Wie hoch iſt die Rente ?

Wird die Jahresrente voll gewährt ( 100 Pro⸗

zent ) , ſo beträgt ſie für die Dauer völliger Erwerbs⸗

unfähigkeit für Feldwebel 900 %/ , Sergeanten 720

AJ, Unteroffiziere 600 „ und für Gemeine 540 %

jährlich . Iſt die Erwerbsunfähigkeit nur eine teil⸗

weiſe , dann wird ſie nach Prozenten der Vollrente

nach dem Maße der Einbuße an Erwerbsfähigkeit

gewährt . ( Teilrente ) .
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Wer hat Anſpruch auf Rente ?

Die zur Klaſſe der Unteroffiziere und Gemei⸗

nen gehörenden Perſonen des Soldatenſtandes ha —

ben bei der Entlaſſung aus dem aktiven Dienſt

Anſpruch auf eine Rente ( Militärrente ) wenn und

inſolange ihre Erwerbsfähigkeit infolge einer

Dienſtbeſchädigung aufgehoben oder um wenigſtens

10 Prozent gemindert iſt . ( Zur Klaſſe der Unterof

fiziere im Sinne des Geſetzes gehören alle Unteroffi —

ziere vom Feldwebel ( Wachtmeiſter ) abwärts , zu

den Gemeinen auch die Gefreiten und die Einjäh —

rig⸗Freiwilligen ꝛc. ) .

Wer ſtellt die Erwerbsunfähigkeit feſt ?

Der Grad der Erwerbsunfähigkeit wird ſowohl

für ſich als in einem urſächlichen Zuſammenhang

mit einer erlittenen Dienſtbeſchädigung durch die

dazu verordneten Militärbehörden feſtgeſtellt .

Wer hat Anſpruch auf Verſtümmelungszulage ?

Unteroffiziere und Gemeine , die durch Dienſt —

beſchädigung in der nachſtehenden Weiſe an der Ge

ſundheit ſchwer geſchädigt worden ſind , haben für

die Dauer dieſes Zuſtandes neben dem Anſpruch

auf Rente auch Anſpruch auf Verſtümmelungszu —

lage . Dieſe beträgt bei dem Verluſt einer Hand 27

J , eines Fußes 27 / , der Sprache 27 &, , des Ge —

hörs auf beiden Ohren 27 / und bei Verluſt oder

Erblindung beider Augen 54 4 monatlich . Die

Verſtümmelungszulage von je 27 kann ferner

bewilligt werden bei Störung der Gebrauchsfähig

keit einer Hand , eines Armes , eines Fußes , oder

eines Beines , wenn die Störung ſo hochgradig iſt ,

daß ſie dem Verluſte des Gliedes gleich zu achten iſt ,

bei Verluſt oder Erblindung eines Auges im Falle

nicht völliger Gebrauchsfähigkeit des anderen Au⸗

ges , bei anderen ſchweren Geſundheitsſtörungen ,

wenn ſie fremde Pflege und Wartung nötig machen .

Je nach dem Umfang der Verſtümmelung können

mehrere Verſtümmelungszulagen neben einan⸗

der bezogen werden . Die Verſtümmelungszulage
wird ohne jede Anrechnung auf Zivildienſteinkom⸗

men empfangen ) .

Was iſt Kriegszulage ?

Unteroffiziere und Gemeine , deren Erwerbs⸗

fähigkeit infolge einer durch den Krieg herbeigeführ⸗

ten Dienſtbeſchädigung aufgehoben oder gemindert

iſt , heben neben dem Anſpruch auf Rente auch

Anſpruch auf eine Kriegszulage . Dieſe beträgt mo⸗

natlich 15 / ( jährlich 180 // ) 0. Die Kriegszulage

iſt für Unteroffiziere und Mannſchaften gleich hoch .

Beiſpiel : Ein Soldat hat im Krieg ein Bein

verloren und wird mit 70 Prozent Erwerbsunfä⸗

higkeitsrente entlaſſen . Er erhält jährlich 70 Proz .

von 540 / Vollrente S 370 &J . Ferner erhält er

die Verſtümmelungszulage mit 12 mal 27 r

324 / ſowie die Kriegszulage mit 12 mal 15 .
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180 J/ . Der Mann erhält jährlich 884 / . Die

durch Verſtümmelung nötig werdenden künſtlichen

Glieder beſchafft die Militärverwaltung , die auch

für deren Unterhaltung und Erſatz aufkommt .

Beiſpiel : Während des Krieges müſſen einem

Fliegerunteroffizier infolge Abſturzes ein Arm und

ein Bein abgenommen werden . Er wird mit der

Vollrente ( 100 Prozent ) der Erwerbsunfähigkeits

rente entlaſſen und erhält jährliche Rente 600 / ,

Kriegszulage 180 / und die doppelte Verſtümme —

lungszulage mit je 27 54 12 mal 54

— zuſammen 1428 Ml.

Wer erhält Rentenerhöhung ?

Auf eine Rentenerhöhung im Betrage der

Kriegszulage haben diejenigen Perſonen der Unter⸗

klaſſen der Kaiſerl . Marine Anſpruch , welche ent⸗

weder :

a ) durch im Dienſt erlittenen Schiffbruch oder

infolge einer militäriſchen Unternehmung auf

einer dienſtlichen Seereiſe oder

b) infolge außerordentlicher Einflüſſe des

Klimas während eines dienſtlichen Aufenthaltes

in einem außereuropäiſchen Land oder während

einer dienſtlichen Seereiſe rentenberechtigt geworden

ſind , falls nicht die Verminderung ihrer Erwerbs —

fähigkeit eine Folge des Vorſatzes iſt .

Wer erhält Tropenzulage ?

Auf eine Tropenzulage haben diejenigen

Perſonen der Unterklaſſen der Kaiſerl . Schutztrup⸗

pen Anſpruch , welche entweder infolge außerordent —

licher Einflüſſe des Klimas während eines dienſt⸗

lichen Aufenthalts in den Schutzgebieten oder in⸗

folge der beſonderen Fährlichkeiten des Dienſtes in

den Schutzgebieten rentenberechtigt geworden ſind ,

falls nicht die Verminderung ihrer Erwerbsfähig⸗

keit eine Folge ihres Vorſatzes iſt . Die Tropen⸗

zulage beträgt monatlich 25 J .

Wer gilt als Kriegsteilnehmer ?

Bezüglich der Verſorgung ſind Unteroffiziere

und Mannſchaften ſowie Perſonen der freiwilligen

Kriegskrankenpflege dann als Kriegsteilnehmer an⸗

zuſehen , wenn ſie im Dienſte vor dem Feind oder

bei einem Anlaſſe , der mit dieſem Dienſte zuſam⸗

menhängt , eine Dienſtbeſchädigung erlitten haben ,

aus deren Folgen eine Verſorgung abgeleitet wer⸗

den kann . Eine Kriegsdienſtbeſchädigung muß

nicht direkt auf dem Kriegsſchauplatz oder vor dem

Feind erlitten werden , man kann ſich dieſe beiſpiels⸗

weiſe auch auf Märſchen , bei Transporten , bei Be⸗

wachungen ꝛc. zuziehen , vorausgeſetzt , daß der Be⸗

troffene in einem „ mobilen “ Dienſtverhältnis ſteht .

Als „ mobil “ gelten nur Truppenformationen vor

dem Feind , in bewaffneten Feſtungen und auf be⸗

waffneten Schiffen , nicht aber in den Standorten .

Vor dem Ausmarſch wird gewöhnlich das mobile

Dienſtverhältnis an die betr . Truppenteile beſon⸗



Uebrigens ſoll durch den

wer als Kriegsteil⸗
ders bekannt gemacht .

Kaiſer noch beſtimmt werden ,

nehmer zu betrachten iſt .

Sind obige Verſorgungsgebührniſſe zu verſteuern ?

Die Verſtümmelungszulage , die Kriegszulage

( Rentenerhöhung bei Marine - und Tropenzulage

bei Schutztruppen - Invaliden ) und die Alterszulage

bleiben bei der Veranlagung zu den Steuern und

anderen öffentlichen Abgaben jeder Art außer An⸗

ſatz . ( Zu den öffentlichen Agaben jeder Art gehö —

ren z. B. Staatsſteuern , Umlagen , Kirchenſteuern ꝛc.

Gnadengebührniſſe werden ebenfalls nicht verſteu⸗

ert . Dagegen ſind alle übrigen Gebührniſſe

Rente , Rentenzuſchüſſe ꝛe. — bei der Anmeldung

zur Steuer dem übrigen ſteuerbaren Einkommen

zuzurechnen ) .

Können die Verſorgungsgebührniſſe gepfändet

werden ?

Die Verſorgungsgebührniſſe ſind der Pfändung

nicht unterworfen .

Hinterbliebenenverſorgung
( bei Kriegsteilnehmern . )

1. Wer hat Anſpruch auf Kriegsverſorgung ?

Die Witwen und die ehelichen oder legitimier⸗

ten Kinder der zum Feldheere gehörigen Militär⸗

perſonen der Unterklaſſen mit Einſchluß der auf dem

Kriegsſchauplatze verwendeten Perſonen der freiwil⸗

ligen Krankenpflege , die

a ) im Kriege geblieben oder infolge

„ Kriegsverwundung “ geſtorben ſind ,

b) eine ſonſtige „Kriegsdienſtbeſchädigung “ er⸗

litten haben und an ihren Folgen geſtorben

ſind ,

erhalten Kriegswitwen⸗ und Kriegswaiſengeld , im

Falle zu b) jedoch nur , wenn der Tod vor Ablauf

von 10 Jahren nach dem Friedensſchluß oder beim

Fehlen eines Friedensſchluſſes vor Ablauf von 10

Jahren nach dem Schluſſe des Jahres , in welchem

der Krieg beendigt worden iſt , eingetreten iſt .

( Neben denen , die aktiv dienen , gehören zum

Feldheere im Sinne obiger Beſtimmungen alle aus

Reſerve⸗ , Landwehr⸗ und Landſturmverhältniſſen
eingezogenen oder freiwillig eingerückten Unteroffi⸗

ziere und Mannſchaften , ſoweit ſie im mobilen
Verhältnis ſtehen . )

2. Wie hoch iſt das Kriegswitwengeld ?

Für die Witwe eines Feldwebels , eines Vize⸗

feldwebels , eines Sergeanten ꝛc. mit der Löhnung

eines Vizefeldwebels , eines Zugführers der frei⸗

willigen Kriegskrankenpflege 300 ; für die Witwe

eines Gemeinen oder einer jeden Perſon der frei⸗

willigen Kriegskrankenpflege ohne höheren Rang
100 „ſ/ljährlich , ſofern der Witwe die „ allgemeine

Verſorgung zuſteht .

einer

83

3. Was verſteht man unter „ allgemeiner Ver⸗

ſorgung “ ?

Man verſteht darunter die Verſorgung auf⸗

grund des Mannſchafts⸗Hinterbliebenengeſetzes , auf —

grund von Beamtengeſetzen des Reiches , der Bun⸗

desſtaaten , der Gemeinden und Städte , Inſtitute

uſw. , nicht aber jene aus Pri vat unternehmun⸗

gen , aus einem eigenen Geſchäft , aus einem Beſtitz ,

aus Vermögen , aus einer Verſicherung , auch nicht

aus der Invalidenverſicherung .

Beiſpiel : Bezieht eine Witwe die Hinterbliebe —

nenverſorgung aus einem Beamtenverhältnis , aus

deu Militärverhaltnis ihres verſtorbenen Mannes ,

dann iſt dies die „ allgemeine Verſorgung “ und ihr

ſteht dann das Kriegswüwengeld zu , wie oben ange —

geben .

4. Wie hoch iſt das Kriegswitwengeld , wenn

„ allgemeine Verſorgung “ nicht zuſteht ?

Für die Witwe eines Feldwebels , eines Vize⸗

feldwebels , eines Sergeanten ꝛc. mit Löhnung eines

Vizefeldwebels oder eines Zugführers der freiwil⸗

ligen Kriegskrankenpflege 600 K4; für die Witwe

eines Sergeanten , eines Unteroffiziers , eines Zug⸗

führerſtellvertreters oder Sektionsführers der frei⸗

willigen Kriegskrantenpflege 500 „/ ; für die Witwe

eines Gemeinen oder einer jeden Perſon der frei —

willigen Kriegskrankenpflege ohne höheren Rang

400 l .

Beiſpiel : Ein im Feld gefallener Land⸗

ſturmmann war Beamter . Aus dem Beamtenver⸗

hältnis erhält ſeine Witwe 300 ⸗/ Penſion . Zu die⸗

ſem Betrag kommt das Kriegswitwengeld ( wie oben )

mit 100 &J, , ſo daß ſie jährlich 400 „ bekommt . Ein

Landwirt oder Handwerker iſt gefallen . Seine

Witwe erhält als allgemeine Verſorgung vom Mi⸗

litär jährlich 300 / ( ſo hoch iſt das Friedenswit⸗

wengeld ) und nebenbei das Kriegswitwengeld ( Zif⸗

fer 2) mit 100 / , zuſammen alſo 400 J . Der Ge —

fallene war auch in der Invalidenverſicherung und

hatte bei dieſer die vorgeſchriebenen Bedingungen

erfüllt . Da die Invalidenverſicherung nicht als

„ allgemeine Verſorgung “ gilt , erhält die Witwe

auch noch das Witwengeld aus dieſer Fürſorge .

Beiſpiel : Ein verheivateter Beamter hat als

Unteroffizier am Kriege teilgenommen . Eine

Kriegsdienſtbeſchädigung verurſacht ſchon 4 Jahre

nach Friedensſchluß den Tod Die Witwe erhält als

allgemeine Verſorgung “ aus der Beamtenſtelle

400 l . Außerdem ſtehen ihr aber auch 200 %

als Kriegswitwengeld zu . Wäre der Tod nach 10

Jahren ( etwa im 11 . oder 12 . Jahre ) nach Frie⸗

densſchluß eingetreten , dann würde die Witwe nur

das Witwengeld aus der Zivilſtelle nicht aber auch

das Kriegswitwengeld erhalten . Wäre der Tod

infolge einer Kriegsverwundung eingetreten , dann
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hätte die Witwe 200 ũ / Kriegswitwengeld und

außerdem die Verſorgung aus dem Beamtenverhält⸗

nis , auch wenn der Tod lange nach Friedensſchluß

eingetreten wäre . Kriegsverwundung und Kriegs —

dienſtbeſchädigung ( Ziffer a und b oben ) bilden

alſo bei Regelung der Hinterbliebenenverſorgung

wichtige und getrennt zu haltende Begriffe .

5. Kriegswaiſengeld .

Das Kriegswaiſengeld beträgt jährlich

a) wenn die „ allgemeine Verſorgung “ ( Ziffer 3

oben ) zuſteht ;
I. für jedes vaterloſe Kind einer Militärperſon

der Unterklaſſen oder eines Angehörigen der

freiwilligen Kriegskrankenpflege 108 J/¼;

II . für jedes elternloſe Kind dieſer Perſonen

140 ¼;
b) wenn dei

zuſteht :
I. für jedes

168 AJ;
II . für jedes elternloſe Kind

240 l .

( Beim Kriegswaiſengeld gibt es keinen Unter —

ſchied zwiſchen den einzelnen Dienſtgraden und es

hat das Kind eines Soldaten dieſelben Anſprüche

wie das Kind eines älteren Kapitulanten . Auch

Kinder , die nach Umfluß von 15 Jahren nach dem

Friedensſchluß geboren ſind , haben Anſpruch auf

Keiegswaiſengeld , wenn ſich die Eltern vor Umfluß

dieſer 15jährigen Friſt verheiratet haben und der

Tod des Vaters durch eine Kriegsverwundung ver⸗

urſacht war . Beiſpiel : Ein im Krieg gefallener

Landwehrmann hinterläßt eine Witwe und 4 Kin⸗
der . Als „ allgemeine Verſorgung “ erhält die

Witwe für ſich 300 / und für jedes Kind 60 A,

zuſammen alſo 540 / . Außer dieſem Betrage er —

hält ſie 100 / Kriegswitwengeld und für jedes

Kind ein Kriegswaiſengeld von 108 „/ , zuſammen

alſo 532 / . Im ganzen erhält ſie alſo 1072 W.

Beiſpiel : Ein Arbeiter bverheiratet ) iſt als

Kriegsfreiwilliger eingerückt . Er ſtirbt 3 Jahre

nach Beendigung des Krieges an den Folgen einer

Krieg⸗dienitbeſchädigung . Seine Witwe erhält

360 / Witwengeld und 100 / Kriegswitwengeld ,

für die 4 Kinder erhält ſie 4ã mal 60 ũ/ / Waiſengeld

und 4 mal 108 / Kriegswaiſengeld . Im ganzen

bekommt ſie 1072 Wl.

6. Wem kann ſonſt noch Hinterbliebenenverſor⸗

gung gewährt werden ?

„ allgemeine Verſogung “ nicht

vaterloſe Kind dieſer Perſonen

dieſer Perſonen

Den Hinterbliebenen von ſolchen nicht dem

Feldheere zugeteilten Angehörigen des aktiven Hee⸗

res , die in der Zeit von der Mobilmachung bis zur

Demobilmachung wegen des eingetretenen Krieges

außerordentlichen Anſtrengungen oder Entbehrun —

gen oder dem Leben und der Geſundheit gefährli⸗

chen Einflüſſen ausgeſetzt waren und infolge deſſen

vor Ablauf eines Jahres nach dem Friedensſchluſſe

geſtorben ſind , kann Hinterbliebenenverſorgung ge⸗

währt werden .

Etwaige Härten , die ſich beim Vollzug der

Kriegverſorgungsgeſetze ergeben , werden nach dem

Kriege durch ergänzende geſetzliche Beſtimmungen

beſeitigt werden . Die Bundesregierungen ſind be —

reits in Verhandlungen hierwegen eingetreten .

7. Wann hört das Recht auf den Bezug des

Witwen⸗ und Waiſengeldes auf ?

Das Bezugsrecht hört auf für den Berechtigten

mit dem Ablauf des Monats , in welchem er ſich

verheiratet oder ſtirbt ; für jede Waiſe außerdem

mit dem Ablauf des Monats , in dem ſie das 18 . Le⸗

bensjahr vollendet . ( Nach der Wiederverheiratung

hört das Wit wen geld auf , das Waiſen geld

wird aber bis zum 18. Lebensjahr weiter bezahlt .

Heiraten Waiſen vor Vollendung des 18 . Lebens⸗

jahres oder ſie finden eine andere Verſorgung leine

Waiſe wird beiſpielsweiſe von einer Familie als

Kind angenommen ) , dann fällt das Waiſengeld weg .

8. Beſteht ein Anſpruch auf Kriegswitwengeld

auch dann , wenn die Ehe nach dem Kriege ge⸗

ſchloſſen worden iſt ?

Keinen Anſpruch auf Kriegswitwengeld hat die

Witwe , wenn die Che erſt nach Ablauf von 15

Jahren nach dem Friedensſchluß oder wenn die

erſt nach dem Friedensſchluß eingegangene Ehe in⸗

nerhalb dreier Monate vor dem Ableben des Ehe⸗

gatten geſchloſſen und die Eheſchließung zu dem

Zweck erfolgt iſt , um der Witwe den Bezug des

Witwengeldes zu verſchaffen .

9. Was verſteht man unter „ Kriegselterngeld “ ?

Den Verwandten der aufſteigenden Linie der

zum Feldheere gehörigen Militärperſonen der Un⸗

terklaſſen mit Einſchluß der auf dem Kriegsſchau⸗

platze verwendeten Perſonen der freiwilligen Kran⸗

kenpflege , die

a ) im Kriege geblieben oder infolge einer

Kriegsverwundung geſtorben ſind ,

b) eine ſonſtige Kriegsdienſtbeſchädigung erlit —

ten haben und an ihren Folgen geſtorben

ſind ,
kann für die Dauer der Bedürftigkeit ein Kriegs⸗

elterngeld gewährt werden , wenn der Verſtorbene

a) vor Eintritt in das Feldheer oder

b) nach ſeiner Entlaſſung aus dieſem zur Zeit

ſeines Todes oder bis zu ſeiner letzten

Krankheit

ihren Lebensunterbalt ganz oder überwie —

gend beſtritten hat .

Das Kriegselterngeld beträgt jährlich für

den Nater und jeden Großvater , für die Mutter

und jede Großmutter einer Militärperſon der Un⸗
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tertlaſſen oder eines Angehörigen der freiwilli⸗

gen Kriegskrankenpflege höchſtens 250 KH.

( Das Kriegselterngeld wird nur einmal ge⸗

währt , auch wenn mehrere Söhne im Felde geſtan⸗

den haben . Für die Bewilligung ſind wichtig die

Bedürftigkeit und die Tatſache , daß der Lebensun⸗

terhalt an die betr . Verwandten tatſächlich gewährt

worden iſt . Es kommt dabei nicht darauf an , ob an⸗

dere unterhaltspflichtige Perſonen vorhanden wa⸗

ren oder nicht . Hat alſo z. B. der Verſtorbene ſeine

Eltern jahrelang unterhalten , dann kommt dieſen

Elterngeld zu , auch wenn noch Brüder des Verſtor⸗

benen unterhaltungspflichtig ſind . Die Höhe des El⸗

terngeldes bemißt ſich nach dem Grade der Bedürf⸗

tigkeit und dem Maße der Erwerbsfähigkeit der

Verwandten . Die Bewilligung erfolgt auch nur auf

die Dauer der Bedürftigkeit . Es können Fälle vor⸗

kommen , in denen Elterngeld auch dann bezahlt

wird , wenn Witwe und Waiſen des Verſtorbenen

die Hinterbliebenenverſorgung erhalten .

Kriegswochenhilfe .
( Von Verwalter Müller - Wolfach . )

Selten hat ein Geſetz zu ſo viel Zweifel Anlaß

gegeben , wie die Verordnung des Bundesrats über

die Wochenhilfe vom 3. Dezember 1914 ( eichsgeſetz⸗

blatt Seite 492 ) , 28 . Januar 1915 ( eichsgeſetzblatt
S . 49 ) und 23 . April 1915 G( eichsgeſetzbl . S . 257 ) .

Es dürfte ſich daher lohnen , die Wirkungen

dieſer Geſetze in der Praxis gemeinverſtändlich dar⸗

zuſtellen .
Vorausſchicken möchte ich , daß einmal vorweg

zwei Gruppen grundſätzlich auseinander zu halten

ſind , nämlich :

a ) Wöchnerinnen , welche auf Grund eigener 6⸗

monatlicher Kaſſenmitgliedſchaft ( § 195 RVO . ) an

ſich ſchon Wochengeld anzuſprechen haben und

b) ſolche Wöchnerinnen , deren Ehemänner

( bezw . außereheliche Väter der Kinder ) Kriegsteil⸗
nehmer ſind .

A. Wer hat nun Anſpruch auf Wochenhilfe ?

1) Wöchnerinnen , welche im letzten Jahre vor

der Niederkunft 6 Monate ſelbſt Mitglied einer

Krankenkaſſe ſind ( hier iſt alſo nicht die Kriegsteil⸗

nahme des Ehemannes Vorausſetzung , trifft letzte⸗

res zu , dann hat dies wohl aber einen Einfluß auf

die Höhe des Wochengeldes ) ,

2) Wöchnerinnen , deren Männer zur Zeit ihrer

Entbindung in dieſem Kriege dem Reiche Kriegs⸗,
Sanitäts⸗ oder ähnliche Dienſte leiſten oder an deren

Weiterleiſtung oder an der Wiederaufnahme einer

Erwerbstätigkeit durch Tod , Verwundung , Erkran⸗

kung , Gefangennahme verhindert ſind , wenn ſie vor

Eintritt in dieſe Dienſte in den vorangegangenen 12

Monaten mindeſtens 26 Wochen oder unmittelbar

vorher mindeſtens 6 Wochen bei einer Krankenkaſſe

verſichert waren ( hier iſt alſo die Kaſſenmitglied⸗
ſchaft des Mannes vor der Kriegsteilnahme zur

Vorausſetzung gemacht worden ) ,

3) wenn Ziffer 1 und 2nicht zutrifft , Wöchner⸗
innen , deren Männer im Sinne von Ziff . 2 Kriegs⸗

teilnehmer ſind und wenn ſie minderbemittelt ſind.
Als minderbemittelt gelten Wöchnerinnen ,

wenn ſie Familienunterſtützung ( auf Grund des Ge⸗

ſetzes vom 28 . 2. 88 / 4. 8. 14) erhalten oder

wenn ihr und ihres Ehemannes Geſamteinkom⸗

men in dem Jahre oder Steuerjahre vor dem Dienſt⸗

eintritt den Betrag von 2500 & nicht überſtiegen

hat oder das der Wöchnerin nach erfolgtem Dienſt⸗
eintritt verbliebene Geſamteinkommen höchſtens

1500 & und für jedes ſchon vorhandene Kind un⸗

ter 15 Jahren höchſtens weitere 250 I beträgt .

Zum letzten Fall ein

Beiſpiel : Ein Mann hatte vor ſeinem Dienſt⸗

eintritt 2800 / Jahreseinkommen . Dieſes Ein⸗

kommen ſank nach ſeinem Eintritt zum Militär , da

das Haupteinkommen aus Erwerbcstätigkeit wegfiel ,

auf 1500 oder weniger herunter , ſo ſteht der Ehefrau

dieies Mannes doch die Wochenhilfe des Reichs zu ,

da das Einkommen der Ehefrau während der Dienſt⸗

zeit 1500 nicht überſteigt . Iſt neben dem Neuge⸗

borenen noch ein Kind unter 15 Jahren vorhanden ,

dann darf das Einkommen um 250 / höher ſein ,

alſo 1750 „ / nicht überſteigen , ſind noch drei Kinder

unter 15 Jahren vorhanden , dann darf das Ein⸗

kommen 1500 und Zmal 250 W 2250 / betragen ,

aber dieſen Betrag nicht überſteigen uſw . uſw . ) .

Bei Ziffer 3 iſt alſo weder an eine Kaſſenmit⸗

gliedſchaft des Mannes noch der Wöchnerin ange⸗

knüpft worden , dagegen wird gefordert , daß die

Wöchnerin im Sinne von oben minderbemittelt iſt .

Ferner :

J ) uneheliche Wöchnerinnen , wenn der außer⸗

eheliche Vater ſeine Verpflichtung zur Gewährung
des Unterhaltes anerkannt hat und wenn das Kind

die ſog . Familienunterſtützung erhält .

B. Wie hoch iſt der Anſpruch ?

Als Wochenhilfe wird gewährt :

1) ein einmaliger Beitrag zu den Koſten der

Entbindung in Höhe von 25 „ / ( dieſer Betrag er⸗

höht ſich bei Mehrlingsgeburten nicht etwa auf das

doppelte ) .

2) ein Wochengeld und zwar :

für Wöchnerinnen , deren Männer nicht Kriegs⸗

teilnehmer ſind , im ſatzungsmäßigen Betrag , für

Wöchnerinnen dagegen , deren Männer Kriegsteil⸗

nehmer ſind , im täglichen Betrag , auch für Sonn⸗

und Feiertage , von einer „ für acht Wochen . Wöch⸗

nerinnen , die alſo eigenen Anſpruch auf Grund von

§ 195 RVO . haben , erhalten , wenn der Mann nicht

Kriegsteilnehmer iſt , nur Wochengeld in der Weiſe ,



wie es die Satzung beſtimmt . Wöchnerinnen dage⸗

gen , deren Männer Kriegsteilnehmer ſind , erhalten ,

wenn die Satzung weniger beſtimmt , mindeſtens ,

auch für Sonn - und Feiertage , eine J . Beſtimmt

die Satzung mehr als eine , ſo hat die Wöchnerin

dieſer Gruppe noch extra für den Sonn — und Feier⸗

tag eine anzuſprechen . Den Unterſchied des

ſatzungsgemäßen Betrags von dem Kriegsſatz hat das

Reich der Kaſſe zu erſetzen .

3) eine Beihilfe bis zum Betrage von 10 10

für Hebammendienſte und ärztliche Behandlung ,

falls ſolche bei Schwangerſchaftsbeſchwerden not⸗

wendig werden . ( Dieſe Summe bildet eine Höchſt⸗

ſumme und iſt nicht ein für allemal gleichhoch , ſon⸗

dern wird der Wöchnerin geleiſtet , wenn ſie für

Behandlungen durch Arzt oder Hebamme während

der Schwangerſchaft evtl . dieſen Betrag ausgegeben

hat . Macht es weniger , hat ſie nur Anſpruch auf

dieſen Betrag . Der Nachweis wird am beſten durch

Vorlage quittierter Rechnungen geliefert . )

4) für Wöchnerinnen ſo lange ſie ihre Neugebo⸗

renen ſtillen , ein Stillgeld von täglich 50 Pfg . auch

für Sonn⸗ - und Feiertage , bis zum Ablauf der 12 .

Woche nach der Niederkunft . ( Bei Mehrlingsgebur —

ten erhöht ſich dasſelbe nicht etwa auf das doppelte .

Der Nachweis des erfolgten Stillens wird am beſten

durch Beſcheinigung der Hebamme oder des Arztes

erbracht . )

Der Entbindungsbeitrag , das Stillgeld und die

Beihilfe ſind , wenn die Vorausſetzungen zutreffen ,

für alle Wöchnerinnen gleich hoch . Das Wochengeld

dagegen bei Wöchnerinnen , welche eigenen Anſpruch

das

aufgrund von §195 der Reichsverſicherungs⸗
ordnung haben , iſt verſchieden , je nachdem

der Mann Kriegsteilnehmer iſt oder nicht .

Wenn aber Wochenhilfe in Frage kommt , ha⸗

ben auch Wöchnerinnen , deren Männer nicht Kriegs⸗

teilnehmer ſind , auf Entbindungsbeitrag , Stillgeld

und evtl . Beihilfe Anſpruch und nur bei der ent⸗

giltigen Koſtentragung ſpielt dieſe Frage dann wie⸗

derum eine Rolle .

C. Wo iſt der Anſpruch geltend zu machen ?

Dies iſt verſchieden , je nachdem die Wöchnerin

ſelbſt Mitglied einer Krankenkaſſe iſt , oder ob der

Mann vor Eintritt in den Kriegsdienſt Mitglied

einer Krankenkaſſe war , oder ob weder Wöchnerin

noch deren Mann Mitglied einer Krankenkaſſe iſt

bezw . war .

Der Antrag iſt nämlich zu ſtellen :

1) bei der Krankenkaſſe , wenn die Wöchnerin

ſelbſt d. h. für ihre Perſon einer Krankenkaſſe ange

hört und zwar bei dieſer ;

2) bei der Krankenkaſſe , wenn der Mann vor

der Kriegsteilnahme in den vorangegangenen 12

oder unmittelbar

und
mindeſtens 26 Wochen

verſichert war ,
Monaten

vorher mindeſtens 6 Wochen
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zwar , wenn nicht Ziffer 1 zutrifft , bei der Kaſſe des

Ehemannes ;

3) beim Arbeitgeber , wenn die Wöchnerin auf

Grund von § 418/435 RVO . von der Verſicherung

befreit iſt ,

4) bei der See⸗Berufsgenoſſenſchaft in Hamburg ,

ſofern die Wöchnerin zur Schiffsbeſatzung deutſcher

Seefahrzeuge gehört ;

5) beim Bürgermeiſteramt des gewöhnlichen

Aufenthaltsortes , wenn Ziffer 1 —4 nicht zutrifft ,

wenn alſo weder Mann noch Frau einer Kranken⸗

kaſſe angehört bezw . angehört hat .

Wenn die Stellen Ziffer 1 —4 in Betracht kom⸗

men , iſt folgendes zu beachten :

a ) war der Ehemann vor der Kriegsteilnahme

nicht gegen Krantheit verſichert , die Wöchnerin

ſelbſt dagegen gehört einer Krankenkaſſe an und

§ 195 RO . trifft für ihre Perſon zu , ſo hat die

Krankenkaſſe den Antrag an den Lieferungsverband

mit einer Aeußerung über ihre Leiſtungspflicht nach

§ s der Bundesratsverordnung vom 3. Dezember

1914 weiterzureichen und der Wöchnerin zunächſt dꝛie

geſamte Kriegswochenhilfe zu gewähren . Hat die

ſelbſtverſicherte Wöchnerin noch keinen Anſpruch auf

Wochengeld nach §S 195 RVO . , ſo hat die Kranken⸗

kaſſe den Antrag mit einer entſprechenden Erklä⸗

rung an das Bürgermeiſteramt des gewöhnlichen

Aufenthaltsorts zur Weiterbehandlung nach Abt . A.

Ziff . 3 abzugeben ;

b) für uneheliche Geburten

geſagte ſinngemäß anzuwenden .

Die Verbeſcheidung der Anträge iſt in folgender

Weiſe geregelt :
a) wenn die Wöchnerin ſelbſt Mitglied einer

Krankenkaſſe iſt , und der Mann Kriegsteilnehmer ,

aber vorher nicht verſichert , beſchließt der Bezirks⸗

rat auf Vorlage der Akten durch die Krankenkaſſe ,

wenn § 195 RVO . für die Wöchnerin bereits zu⸗

trifft ,
by wenn der Mann vor der Kriegsteilnahme im

Sinne von A. Z. 2 verſichert und vielleicht die Frau

ſelbſt noch Mitglied , die Krankenkaſſe , und zwar

ſelbſtändig ,

( ) wenn lit . a und b nicht zutrifft , alſo wenn

A. Ziffer 3 in Betracht kommt , der Bezirksrat auf

Vorlage der Akten durch das Bürgermeiſteramt ,

iſt das unter Z. a)*

d) bei unehelichen Geburten :

wenn die Wöchnerin ſelbſt Anſpruch auf Grund

195 RVO . hat und der außereheliche Vater

Kriegsteilnehmer und ſeine Verpflichtung als Vater

zur Gewährung des Unterhalts feſtgeſtellt iſt , der

Bezirksrat auf Vorlage der Akten durch die Kran⸗

EaA II
kenkaſſe ,

von 8

hat die ledige Wöchnerin ſelbſt noch keinen An⸗

ſpruch D . ,auf Grund von § 195 RVO. , ſo gibt die



Krankenkaſſe die Akten zur Weiterbehandlung an

das Bürgermeiſteramt ab und die Verbeſcheidung er—⸗

folgt dann ebenfalls durch den Bezirksrat .

D. Welche Kaſſe hat die Wochenhilſe auszube⸗

zahlen ?
1) wenn die Wöchnerin ſelbſt Anſpruch hat auf

Grund von § 195 R O . die Krankeickaſſe ,

2) wenn der Mann vor der Kriegsteilnahme

im Sinne von A. Ziffer 2 verſichert war , die Kran⸗

kenkaſſe ,

3) wenn Ziffer 1 u. 2 nicht zutrifft , die Ge⸗

meindekaſſe .
Die Leiſtungen ſind fällig :

a ) der Entbindungsbeitrag und die Beihilfe

nach der Niederkunft auf einmal ( damit die Wöch⸗

nerin ſofort nach der Niederkunft in den Genuß der

Unterſtützung gelangt , empfiehlt es ſich, den Antrag

ſchon möglichſt zeitig vor der Entbin⸗

dung zu ſtellen , damit nach erfolgter Entbindung

nur noch ſtandesamliche Beurkundng über den Ge⸗

burtsfall notwendig erſcheint ) ;

Wochengeld und Stillgeld nach Ablauf jeder

Woche . Wo die ſog . Familienunterſtützung geleiſtet
wird , können dieſe Zahlungen damit verbunden

werden .

Wochengeld iſt ſtets für 8 Wochen zu bezahlen ,

auch wenn das Kind evtl . früher ſterben ſollte , Still⸗

geld dagegen nur ſolange als die Mutter ſelbſt ſtillt .

Zahlungsempfänger iſt allein die Wöchnerin ,

evtl , mit ihrer Zuſtimgmung ( § 1375 BGB . ) der

Ehemann oder ein ſonſtiger Bevollmächtigter . Eine

Zahlung ohne Vollmacht der Wöchnerin an Dritte
befreit die Kaſſe nicht .

E. Wer trägt endgültig die Aufwendungen ?

1) Die Zahlungen , die die Gemeindekaſſen auf

Grund der Beſtimmungen vom 23 . April 1915 zu

machen haben , werden von dem Reiche wieder er⸗

ſetzt , es iſt alſo lediglich eine vorſchüßliche Zahlung .

2) Bei den Zahlungen , die die Krankenkaſſen

machen , gilt folgendes :

a) wenn die Wöchnerin ſelbſt Mitglied iſt und

§ 195 RVO . zutrifft , der Mann aber nicht Kriegs⸗

teilnehmer iſt , ſo hat die Kaſſe ſämtliche Aufwen⸗

dungen entgiltig zu tragen ;

b) wenn die Wöchnerin ſelbſt Mitglied iſt und

§ 195 R ' O trifft zu , der Mann dagegen Kriegs⸗

teilnehmer iſt , ſo hat die Kaſſe nur das ſatzungs⸗

gemäße Wochengeld entgiltig zu tragen . Alle üb⸗

rigen Leiſtungen hat auch hier das Reich zu erſetzen .

Beiſpiel 1: Die Wöchnerin iſt ſeit 6 Monaten
Mitglied der Kaſſe in Klaſſe II bei einem Grund⸗

lohn von 1 / 20 . Der Mann iſt Kriegsteilneh⸗

mer ſeit 3. Februar 1915 . Die Niederkunft erfolgte

am 1. März 1915 . Anſpruch der Wöchnerin : a ) Ent⸗

bindungsbeitrag 25 / , b) Beihilfe ( da 2 quittierte

Rechnungen mit zuſammen 12 vorgelegt ) 10 &&.
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c) Wochengeld 56 Tage a 1 ſl 56 „H, d) Still⸗

geld ( da das Kind volle 12 Wochen ſelbſt geſtillt ) 84

Tage a 50 5 42 / . Insgeſamt geleiſtet : 133 M.

Davon hat das Reich zu erſetzen : 105 . 40 , die

Kaſſe zu tragen : 46 Tage a 60 3 ( ſatzungsgemäße

Leiſtung nach Abzug zweier Feiertage ) 27 . 60 &l .

( Buchung : 105 . 40 , als durchlaufend , 27 . 60 als ge⸗

wöhnliche Wochengeldzahlung ) .

Beiſpiel 2: Gleicher Fall wie 1 mit der Aende⸗

rung , daß die Mitgliedſchaft in Klaſſe III mit einem

Grundlohn von 2 . 70 / beſteht . Hier iſt alſo der

ſatzungsgemäße Anſpruch für Werktage höher als

1 J/ , nämlich 1 . 35 &l . Für die 8 Sonntage und die

2 Feiertage hat auch dieſe Wöchnerin je 1 auf

Koſten des Reichs zu bekommen . Demnach : Erſatz
des Reichs 25 ＋ 10 ＋ 10 ＋ 42 87 M. Die

Kaſſe hat ſelbſt zu tragen 46 Tage a 1 . 35 Ml.

c) Iſt dagegen die Wöchnerin nicht ſelbſt ver⸗

ſichert oder hat ſie auf Grund von § 195 RVoO noch

teinen Anſpruch , währendtem der Mann vor der

Kriegsteilnahme entweder 26 Wochen im letzten

Jahr oder unmittelbar 6 Wochen vorher verſichert

war , ſo hat auch hier ſämtliche Aufwendungen das

Reich zu erſetzen . ( Buchung in dieſem Fall als

durchlaufend . )

d) bei unehelichen Wöchnerinnen verhält es ſich

ſinngemäß wie bei oben Ziffer 2 a —c .

Die Anforderung beim Reich bezw . Lieferungs⸗

verband geſchieht vierteljährlich .

F. Wie ſteht es mit ſolchen Wöchnerinnen , welche

bereits vor dem 3. Dezember 1914 bezw . 23 . April

1915 niedergekommen ſind ?
Die ſozialpolitiſchen Geſetze kennen keine Rück⸗

wirkung . Das erſte Geſetz über die Kriegswochen⸗

hilfe kam am 3. Dezember 1914 heraus und trat da⸗

mit auch an dieſem Tage in Kraft . Das neueſte G⸗

ſetz kam am 23 . April 1915 heraus und trat ſomit

auch an dieſem Tage in Kraft . Die Anträge muß⸗

ten demnach verſchieden behandelt werden , verſchie⸗

den darnach , ob die Niederkunft vor oder nach dem

3. Dezember 1914 erfolgte ; auch die Anträge der

neueſten Erweiterung ſind verſchieden zu behandeln ,

je nachdem die Niederkunft vor dem 23 . April 1915

oder nach dem 23 . April 1915 erfolgte . Erſt von

dem Tage an , wo die Geſetze in Kraft getreten ſind ,

beſteht Anſpruch auf alle Leiſtungen . Für die Fälle

vor dieſer Zeit beſtand kein Anſpruch auf Entbin⸗

dungsbeitrag , und auf Wochen - und Stillgeld nur

für den bis zu 8 bezw . 12 Wochen noch nicht abge⸗

laufenen Teil der normalen Bezugszeit . So hat z.

B. eine Wöchnerin , die vor dem 8. Oktober 1914

entbunden hat , überhaupt nichts bekommen . Wöch⸗

nerinnen , die vom 8. Oktober bis 3. Dezember 1914

entbunden haben , erhielten nur einen Teil des

Wochen⸗ bezw . Stillgeldes Eine Wöchnerin , die

erſt auf Grund des neueſten Geſetzes Wochenhilfe be⸗
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kommt und z. B. 2 Wochen vor dem 23 . April 1915

entbunden hat , erhält keinen Entbindungsbeitrag ,

Wochengeld nur noch auf 6 Wochen und Stillgeld

nur noch auf 10 Wochen .

Für dieſe Fälle hat nun in § 16 - 19 der Bun⸗

desrat folgende Regelung getroffen :

„ Für Entbindungsfälle während des Krieges

( alſo ſeit 1. Auguſt 1914 ) , in denen die Wochenhilfe

aus Reichsmitteln nur deshalb nicht oder nur teil⸗

weiſe gewährt wird , weil dieſe Bekanntmachung

oder diejenigen vom 3. Dezember 1914 oder 28 . Ja⸗

nuar 1915 nicht ſchon ſeit Kriegsbeginn in Kraft

ſind , kann der Bezirksrat auf Antrag eine einmalige

Unterſtützung bis zu 50 zubilligen . “

Dieſe einmalige Unterſtützung kommt aber nur

dann in Frage , wenn der Vater des Kindes Kriegs⸗

teilnehmer iſt .

Weiter kommt ſolche nur dann in Betracht ,

wenn ſich die Wöchnerin , trotz der ihr ſonſt etwa

ſchon zuteil gewordenen öffentlichen Fürſorge , in

bedrängter Lage befindet . Die Unterſtützung wird

je nach den Umſtänden des Falles nach billigem Er⸗

meſſen des Bezirksrats höher oder niederer inner⸗

halb des Betrages von 50 / zu bemeſſen ſein . Die

Unterſtützung ſelbſt darf ſodann niemals höher ſein ,

als der Wöchnerin bei regelrechtem Bezug zugefloſ⸗

ſen wäre . Iſt z. B. eine Wöchnerin 2 Wochen vor

dem 3. Dezember 1914 entbunden worden , die unter

die Bekanntmachung von dieſem Tage fällt , keine

Hilfeleiſtung wegen Schwangerſchaftsbeſchwerden
gebraucht hat und auch nicht ſelbſt geſtillt hat , ſo

ſind ihr entgangen : Entbindungsbeitrag 25 J , Wo —

chengeld 14 % 39 Al . Dieſen Betrag darf alſo

die einmalige Unterſtützung höchſtens betragen .

Der Antrag auf dieſe einmalige Unterſtützung

iſt in der gleichen Weiſe einzureichen , wie wenn jetzt

erſt die Niederkunft erfolgt wäre . Es wird auf das

unter C. oben geſagte verwieſen .

G. Wie verhält es ſich , wenn die Kriegsdienſt⸗

leiſtung erſt nach der Niederkunft beginnt oder wenn

der Vater des Kindes während dieſer Zeit eine Er⸗

werbstätigkeit ausübt ?

Im erſteren Falle kommt eben kein Entbin⸗

dungsbeitrag und keine Beihilfe mehr in Frage .

Wochen⸗ und Stillgeld iſt nur für den am Tage des

Eintritts noch nicht abgelaufenen Teil der 8 bezw .

12 Wochen zu zahlen .

Im letzteren Falle ruhen während der Zeit der

lohnenden Erwerbstätigkeit des Vaters des Kindes

die laufenden Leiſtungen in der Weiſe , daß der Ab

lauf der Friſten dadurch nicht unterbrochen wird

Beiſpiel hiezu : Der Vater des Kindes iſt wäh⸗

rend dieſer Zeit vorübergehend der Induſtrie zur

Herſtellung von Kriegsmaterial überwieſen und er —

hält hier wie ein anderer Arbeiter Lohn . Die Ueber

weiſung begann am 1. Mai und endete am 22 . Mai ,

dauerte alſo 3 Wochen . Die Frau kam am 24 . Ap⸗

ril nieder . Anſpruch : a) Entbindungsbeitrag 25 MH,

b) Beihilfe 0 ( weil keine Hilfe notwendig ) e) Wochen⸗

geld ſtatt 8 Wochen nur 5 Wochen , d) Stillgeld ſtatt

12 Wochen nur 9 Wochen . ( Hier geht der Geſetz⸗

geber davon aus , daß der Ehemann in ſolchen

Fällen ſelbſt zu ſorgen in der Lage iſt ) .

6 . Sonſtiges .

Die Verwaltung Belgiens .

Eine ſtaatsrechtliche Studie .

Von Dr . Hans Lieske , Leipzig .

Der Generalgouverneur von Belgien hat in

einer Verordnung vom 4. Januar d. J . die Aus⸗

übung von Geſetzgebung und Verwaltung durch

die belgiſche Regierung vom Zeitpunkte der Ein⸗

ſetzung der deutſchen Verwaltung ab ausdrücklich

für unwirkſam erklärt . In dieſem Erlaſſe heißt es ,

daß die Regierungsgewalt einzig und allein von

den in Belgien eingeſetzten deutſchen Behörden

ausgeübt wird . Die belgiſchen Beamten werden

ermahnt , ſich im Intereſſe des Landes ihrer Tätig⸗

keit nicht zu entziehen .

Durch die militäriſche Beſetzung eines feindli⸗

chen Staatsgebietes wird zunächſt an ſich an den

bisherigen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſen des be⸗

ſetzten Landes oder Landesteiles nichts geändert .

Belgien iſt das geblieben , was es vor Ausbruch des

Krieges geweſen iſt . Dagegen wird völkerrechtlich

die tatſächliche Ausübung der bisherigen Staatsge⸗

walt außer Kraft geſetzt und geht in die Hände der

vorrückenden Kriegsmacht über . Seine rechtliche

Grundlage findet dieſer Zuſtand in den Beſtim⸗

mungen der Haager Landkriegsordnung vom Jahre

1907 , die ſich ausführlich mit dieſem Thema beſchäf⸗

tigt . Es ſind allerdings recht gewichtige Stimmen

dagegen laut geworden , daß dieſes Abkommen im

jetzigen Weltkriege überhaupt Anwendung finden

kann und darf . Und zwar hat man deshalb ſeine

Rechtswirkſamkeit für die Gegenwart in Abrede

geſtellt , weil die Verbindlichkeit ſeiner Beſtimmun⸗

gen vorausſetze , daß ſämtliche am Kriege beteilig⸗

ten Mächte dasſelbe ratifiziert haben , ein Umſtand ,

der bei Serbien , Montenegro und der Türkei un⸗

zweifelhaft nicht vorliegt . Das Geſetz enthält näm⸗

lich die Klauſel : „ Die Beſtimmungen dieſes Ab⸗

kommens finden nur zwiſchen den Vertragsmächten

dung und nur dann , wenn die Kriegführen⸗

n ſind . Es iſt hier nicht

tsfrage ſich weiter zu

führenden Mächte

derholt auf dieſes Abkommen von 1907

aben , muß immerhin eine Anerkennung

ten geregelten Rechtszu⸗
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ſtandes bedeuten . Dieſe mögen zumindeſt auf der

Grundlage gemeinſamer Rechtsüberzeugung Kraft

und Geltung genießen .

Nach dieſer Landkriegsordnung hat der Be⸗

ſetzende mit dem Uebergang der geſetzgebenden Ge⸗

walt auf ihn alle Vorkehrungen zu treffen , um nach

Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffent⸗

liche Leben aufrecht zu erhalten oder wiederherzu⸗

ſtellen , und zwar ſoweit kein zwingendes Hindernis

beſteht , unter Beobachtung der Landesgeſetze . Die

beſetzende Staatsgewalt hat aber auch das Recht ,

alle Maßregeln anzuordnen , die für die Sicherung

der Truppen und die Forderung der Zwecke der

Kriegsführung notwendig erſcheinen . Abgaben ,

Zölle und ſonſtige Gebühren können wie bisher er⸗

hoben werden , jedoch allein zur Deckung der Ver⸗

waltungsausgaben und der Bedürfniſſe des Heeres .

Kontributionen ſind nur auf Grund eines ſchriftli —

chen Befehls und unter Verantwortlichkeit des kom⸗

mandierenden Generals gegen Empfangsbeſcheini —

gung einzufordern . Dasſelbe gilt von Natur - und

Dienſtleiſtungen der Einwohner , die immer im Ver⸗

hältniſſe zu den Hilfsquellen des Landes ſtehen

müſſen . Die Bewohner des beſetzten Gebietes

ſchulden der beſtehenden Kriegsmacht unweigerlichen

Gehorſam . Ihr Privateigentum iſt unverletzlich .

Die für das beſetzte Gebiet vom Eigenſtaate

erlaſſenen Geſetze bleiben , ſoweit ſie bei Einſetzung

der fremden Verwaltung beſtanden , grundſätzlich in

Kraft , aber nur inſoweit , als ſie nicht durch die Or —

gane der letzteren abgeändert werden ; denn , wie

geſagt , die Geſetzgebungsgewalt ruht ja allein in

den Händen des Beſetzenden . Der Generalgouver⸗

neur von Belgien hat nun eine ganze Reihe ſolcher

abändernder Vorſchriften erlaſſen , die in einem in

Brüſſel erſcheinenden Geſetz - b und Verordnungs⸗

blatte publiziert werden . Ihre Zahl hat die 60 be⸗

reits überſchritten . Es dürfte des Intereſſes nicht

ermangeln , wenn wir uns einmal kurz über den

jetzigen Rechtszuſtand orientieren , ſoweit er allge⸗
mein Beachtung finden darf .

Zunächſt das hautſächlichſte aller wirtſchaftli⸗

chen Beziehungen : Deutſches Geld iſt geſetzli⸗

ches Zahlungsmittel . Parteivereinbarung kann

nicht anderes verfügen . Bis auf weiteres wird die

Mark mit mindeſtens 1 Fr . 25 Cent . berechnet .

Durch in Geltung gebliebenes belgiſches Geſetz vom

4. Auguſt 1914 kann während der Dauer des

Kriegszuſtandes in allen Zivil⸗ und Han⸗

delsſachen von den Gerichten eine Gnadenfriſt

bewilligt werden ; eine Verfolgung gegen die zu

den Fahnen Einberufenen ſoll nicht ſtatt⸗

finden . Alſo grundſätzlich derſelbe Rechtszuſtand

wie bei uns . Nach den mir vorliegenden Mittei⸗

lungen iſt bisher der Aufſchub gewöhnlich auf einen

Monat nach Friedensſchluß bemeſſen worden . Die
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Abhebungen der Bankgläubiger waren durch

belgiſches Kriegsrecht zunächſt auf 1000 Fr . halb

monatlich beſchränkt worden . Der Generalgouver⸗

neur hat hierzu verordnet , daß die Banken außer⸗

dem Zahlung zu leiſten haben , wenn die bean⸗

ſpruchten Beträge nachweisbar zur Entrichtung von

Gehältern und Löhnen an Angeſtellte , zur Zahlung

von Unfallrenten an Arbeiter oder zur Begleichung

von Steuern , Kontributionen und ſonſtigen Abga⸗

ben beſtimmt ſind ; die letzteren Zahlungen können

nur mittels eines an die Order der Kaſſe des deut⸗

ſchen Generalgouvernements in Brüſſel auszuſtel⸗
lenden Checks auf die Bank bewirkt werden . Rück⸗

zahlungen von Sparkaſſeneinlagen ſind

zur Zeit nur in Höhe von 50 Fr . auf je 15 Tage

zuläſſig . Die für die Rechtshandlungen zur Erhal⸗

tung der Anſprüche aus einem Wechſel beſtimm⸗

ten geſetzlichen Friſten , alſo insbeſondere die Friſt

zur Vorlegung des Wechſels zwecks Zahlung und

Proteſterhebung mangels Zahlung ſowie die Friſt

für die Benachrichtigung des Vormanns von der

Nichteinlöſung ſind in gleicher Weiſe wie in Deutſch⸗
land für die vom Kriege direkt betroffenen Gebiete

immer wieder verlängert worden , zuletzt bis zum

30 . Juni d. J . Während dieſer Friſt iſt der Wech —⸗

ſelinhaber auch nicht verpflichtet zur Erhaltung ſei⸗

ner Regreßrechte Zahlung von Akzeptanten bei

Fälligkeit zu fordern . Die Verzinſung der Wechſel⸗

ſumme bleibt bis zur Einlöſung beſtehen . Zah⸗

lungsverbote ſind wie im deutſchen Reiche ge —

gen England und ſeine Kolonien , gegen Frankreich

und die franzöſiſchen Kolonien und Schutzgebiete ſo —

wie gegen Rußland und Finnland erlaſſen worden .

Die betr . Anſprüche ſind zinslos geſtundet . Auf

Grund einer Verordnung vom 20 . November 1914

ſind eine Reihe von Banken und induſtriellen Un⸗

ternehmen unter Zwangsverwaltung ge⸗

ſtellt , entſprechend unſeren kriegsrechtlichen Maß⸗

nahmen . Das bürgerliche Recht iſt innerhalb

des beſetzten Gebiets im allgemeinen unverändert in

Wirkſamkeit geblieben . Einige wichtige abändernde

Beſtimmungen ſeien erwähnt : Mieter , die in⸗

folge des Krieges an der Benutzung ihrer Miet⸗

räume verhindert waren , ſind berechtigt , ohne alle

Entſchädigungsanſprüche des Vermieters Auflöſung

des Mietvertrags oder Herabſetzung des Mietzinſes

auf die Zeit der Verhinderung zu verlangen . Die

Friedensrichter entſcheiden hierüber unanfechtbar

ohne Rückſicht auf die Höhe der in Frage kommen⸗

den Forderungen . Im Uebrigen ſind —ähnlich un⸗

ſeren Einigungsämtern in Gemeinden über

20 000Einwohnern Schiedsgerichte , beſtehend aus

dem Friedensrichter und je einem Mieter und Ver⸗

mieter , für die Schlichtung von Mietsſtreitigkeiten
jeder Art eingerichtet , die bis zu einem Streitwert

von 1000 W als erſte und letzte Inſtanz Recht ſpre⸗
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chen ; bei höheren Streitwerten iſt Berufung an das

ordentliche Gericht erſter Inſtanz zuläſſig . Schieds⸗

gerichte ſind auch für die Entſcheidung von Schã

denanſprüchen und Zuſammenrottungen und Auf⸗

läufen anläßlich des Krieges gegen Gemeinden ein⸗

geſetzt .

Mögen dieſe Zeilen dazu beitragen , ſich in dem

jetzigen Rechtszuſtand in Belgien etwas zurechtzu⸗

finden . Ein Eingehen auf Einzelheiten iſt ja ſchließ⸗

lich hierzu nicht nötig .

Familienunterſtützungen betr .

Das Reichsamt des Innern hat über die An —

wendung des Geſetzes obigen Betreffs vom 28 . Feb⸗
ruar 1888 in der Faſſung des Geſetzes vom 4. Au —

guſt 1914 ( Reichsgeſetzblatt 1888 Seite 59 und 1914

Seite 332 ) eine Zuſammenſtellung der Grundſätze

gefertigt , die wir mit Rückſicht auf ihre große Be⸗

deutung nachſtehend bekannt geben :

J. Kreis der anſpruchsberechtigten Perſonen .

Mannſchaften und ſonſtige Perſonen , deren Fa⸗

milien unter beſtimmten Vorausſetzungen Anſpruch

auf eine Unterſtützung erheben können :

1. der in §S 1 des Geſetzes aufgeführte Perſonen⸗

kreis ;

fermwerr

2. Mannſchaften , die ſeinerzeit nach militäriſcher

Ausbildung auf Reklamation entlaſſen worden

ſind (W. O . § 82 , Hc in Verbindung mit § 14 , 4

der H. O. ) , ſpäter indeſſen zum Heeresdienſt ein⸗

gezogen worden ſind ;

3. all im wehrpflichtigen Alter ſtehenden männlichen

Perſonen , die ſich im neutralen oder feindlichen

Ausland aufhalten und infolge von feindlichen

Maßnahmen nicht in das Inland zurückkehren

können , insbeſondere auch Perſonen im wehr⸗

pflichtigen Alter , die vom Feinde verſchleppt wor —

den ſind ;

4. Mannſchaften , von denen glaubhaft gemacht

wird , daß ſie im Ausland oder in einem Schutz⸗

gebiet bei einem Marine - oder Truppenteil zur

Einſtellung gelangt ſind ;

5. Mannſchaften im wehrpflichtigen Alter , die als

Freiwillige auf Kriegsdauer ( Kriegsfreiwillige im

Sinne von §8 98 , 2 W. O. ) eingetreten ſind ;

6. Mannſchaften , die während des Krieges ihre

zwei⸗ oder dreijährige Dienſtpflicht vollendet ha⸗

ben , vom Zeitpunkt der Vollendung ab ;

7. aktive Mannſchaften , die ſeinerzeit als einzige

Ernährer erwerbsunfähiger Eltern oder Großel⸗

tern zurückgeſtellt worden ſind oder noch werden ,

ſpäter indeſſen zum Heeresdienſt herangezogen

worden ſind ;

8. andere aktive Mannſchaften nach Maßgabe von C

( ſiehe unten ) .

Unterſtützungsberechtigte Familienangehörige .
A. Bei den unter 1 Ziffer 1 —6 aufgeführten

Perſonen :

1. die in § 2 des Geſetzes genannten Angehörigen ,

ferner⸗

2. die Stiefeltern , Stiefgeſchwiſter und Stiefkinder ,

ſofern ſie von den hier in Betracht kommenden

Perſonen unterhalten wurden oder das Unter⸗

haltungsbedürfnis inzwiſchen eingetreten iſt ;

unter den Vorausſetzungen der Ziffer 2 die un⸗

ehelichen mit in die Ehe gebrachten Kinder der

Ehefrau , auch wenn der Ehemann nicht ihr Va⸗

ter iſt ;

4. elternloſe Enkel ; ſie ſind den ehelichen Kindern

gleichzuſtellen ;
die ſchuldlos geſchiedene Ehefrau , der nach 8 1578

B . G. B . der Ehemann den Unterhalt zu gewäh⸗

ren verpflichtet iſt .

B. Bei den unter J Ziffer 7 aufgeführten akti⸗

ven Mannſchaften :

die Ehefrauen , ſowie die ehelichen und die den ehe⸗

lichen geſetzlich gleichſtehenden Kinder unter 15

Jahren , die unehelichen Kinder ſowie die er⸗

werbsunfähigen Eltern oder Großeltern .

C. Bei den unter 1 Ziffer 8 aufgeführten akti⸗—

ven Mannſchaften :
die Ehefrauen , ſowie die ehelichen und die den ehe⸗

lichen geſetzlich gleichſtehenden Kinder unter

15 Jahren , ſowie die unehelichen Kinder .

II . Begriff der Bedürftigkeit .

Den Lieferungsverbänden wird ein wohlwol —

lende Prüfung der Frage der Bedürftigkeit zur

Pflicht gemacht . Von den Angehörigen der vor

dem Feinde ſtehenden Familienväter ſoll alles fern —

gehalten werden , was niederdrückende Empfindun

gen in ihnen auszulöſen geeignet iſt . Nicht zu bil⸗

ligen iſt daher die Anwendung von armenrechtlichen

Grundſätzen auf die Gewährung von Familienun —

terſtützung ; denn den Angehörigen der Kriegsteil

nehmer ſoll nicht Armenhilfe , ſondern Kriegsfür

ſorge zuteil werden Nicht ohne weiteres iſt ab

zulehnen eine Unterſtützung unter Hinweis auf die

Unterſtützungspflicht einer anderen nach dem

bürgerlichen Recht in Betracht kommenden , zur Er⸗

füllung dieſer Pflicht aber nicht bereiten Perſon ;

auch liegt es nicht im Sinne des Geſetzes , daß die

Angehörigen erſt ihr kleines Vermögen ver⸗

brauchen müſſen . Der Beſitz eines kleinen Anwe⸗

ſens mit Acker und Vieh oder eines kleinen Ge⸗

ſchäftes ſchließt von der Unterſtützung nicht aus .

Ebenſowenig ſteht der Beſitz eines geringen Kapi⸗

tals der Unterſtützung grundſätzlich entgegen , wenn

ſeine Erhaltung für die Familie geboten iſt . Auch

iſt unbedenklich dann eine Unterſtützung zu gewäh⸗

ren , wenn arbeitsfähige Angehörige infolge einer
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augenblicklichen Arbeitsloſigkeit in eine vorüber —

gehende Notlage geraten ſind . Einen allgemeinen

äußeren Maßſtab der Bedürftigkeit feſtzuſtellen , iſt

nicht angängig ; es ſind ſtets die Geſamtumſtände

in Betracht zu ziehen . Laſſen ſich aber die Liefe —

rungsverbände von dem Grundſatz leiten , daß jede

Engherzigteit in der Prüfung der Bedürfigkeit zu

vermeiden iſt , ſo werden ſie im Einzelfalle die rich⸗

tige Entſcheidung treffen .

III . Zuſchußpflicht der Lieferungsverbände .

Die Verpflichtung der Lieferungsverbände er⸗

ſchöpft ſich nicht in der Gewährung der Mindeſt⸗

ſätze . Die Mindeſtſätze ſtellen nur die untere

Grenze dar , unter die nicht herabgegangen werden

darf , ſobald im einzelnen Falle das Bedürfnis

überhaupt anerkannt worden iſt ; ſie begrenzen

die Erſtattungspflicht des Reichs , aber ſie begren —

zen nicht die reichsgeſetzliche Unterſtützungspflicht

der Lieferungsverbände . Eine ſolche beſteht bis

zur Hebung der Bedürftigkeit . Dabei iſt als Ziel

tunlichſt die Erhaltung des Hausſtandes der Krie⸗

ger und angemeſſener Unterhalt ihrer Angehörigen

ins Auge zu faſſen . Anderſeits darf von den Ange —

hörigen der Kriegsteilnehmer erwartet werden , daß

ſie ihrerſeits es ſich angelegen ſein laſſen , ihre Ar⸗

beitskräfte möglichſt zu verwerten und ſich der Ein⸗

fachheit und Einſchränkung in jeglichem Verbrauch

zu befleißigen .

IV . Verfahren .

1. Zur Zahlung der Unterſtützung bleibt der

Lieferungsverband , innerhalb deſſen der Unter —

ſtützungsbedürftige zur Zeit des Beginns des Un

terſtützungsanſpruchs ſeinen gewöhnlichen Aufent —

halt hatte auch beim Wechſel des Aufenthaltsortes

verpflichtet ; für die Höhe der Unterſtützung ſind

nicht ſchlechthin die an dem neuen Aufenthaltsort

üblicher Sätze maßgebend ; entſcheidend iſt vielmehr

die Bedürftigkeit , die erneut zu prüfen iſt ; jedoch

wird eine Erhöhung der bisher gezahlten Beträge

nur dann zu gewähren ſein , wenn der Aufenthalt

aus berechtigten und dringenden Gründen gewech⸗

ſelt wurde .

In beſonderen Fällen , namentlich dann , wenn

die kriegeriſchen Ereigniſſe es notwendig machen ,

daß Familien von Kriegsteilnehmern ihre Heim⸗

ſtätte zu verlaſſen gezwungen ſind , müſſen , falls die

geſetzliche Unterſtützung von den Lieferungsverbän⸗

den ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes nicht ge

währt werden kann , die Lieferungsverbände des

Zufluchtsortes für ſie vorbehaltlich der Erſtattungs⸗

pflicht des Reichs eintreten .

2. Die Unterſtützungsbeträge ſind in halbmo⸗

natlichen Raten am 1. und 16 jedes Monats vor —

auszubezahlen . Fällt der Dienſteintritt bezw . der

in die Zeit zwiſchen die Fälligkeitster⸗

ung erſtmalig vom Tage
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des Eintritts oder des Abmarſches bis zum näch

ſten Fälligteitstermine zu zahlen . Der Monat iſt

zu 30 Tagen zu berechnen .

3. Zwiſchen dem Fortfall der Familienunter —

ſtützung (§S 10 Abſ . 5 a. a. O. ) und dem Bezug der

Hinterbliebenenrente ſoll kein Zeitraum liegen , in

welchem die Angehörigen weder die Unterſtützung ,

noch die Rente beziehen . Die Unterſtützungen ſind

demnach ſolange zu gewähren , bis die Hinterblie

benenrente tatſächlich zur Auszahlung gelangt .

Von einer Anrechnung der bis zu dieſem Zeitpunkt

gewährten Familienunterſtützungen auf die Hin⸗

terbliebenenbezüge iſt abzuſehen , ſoweit es ſich um

die Mindeſtſätze und einen Zeitraum von zwei Mo —

naten handelt .

Das gleiche gilt , wenn der in den Dienſt Ein

getretene infolge einer Verwundung oder Krank —

heit als felddienſt - oder garniſondienſtunfähig zur

Entlaſſung kommt und ihm eine Dienſtinvaliden

rente zugeſprochen wird .

J. Bei der Prüfung der Bedürftigkeit iſt die

im § 2 Abſ . a a. a. O. genannte Gruppe von

Perſonen als Einheit anzuſehen . Wird alſo die Be —

dürftigkeit bejaht , ſo ſind Unterſtützungen an die

Chefrau und die Kinder zu gewähren , es ſei denn ,

daß einzelne dieſer Perſonen dem gemeinſchaftlichen

Haushalt nicht mehr angehören oder ihr Unterhalt

in anderer Weiſe zweifellos ſichergeſtellt iſt .

5. Vorausſetzung für den Anſpruch der un⸗

ehelichen Kinder auf Unterſtützung iſt gemäß § 2

Abſ . e a. a. O. die Feſtſtellung der Verpflichtung

als Vater zur Gewährung des Unterhalts . Dieſe

Feſtſtellung kann außer in der Form der rechts —

kräftigen Verurteilung , des Anerkenntniſſes gemäß

§ 1718 B . G. B . und des Vergleichs gemäß § 1822

Ziffer 12 B . G. B . auch durch Briefe an die unehe⸗

liche Mutter oder auf andere Weiſe erfolgen . Die

Unterſtütung kann auch dann gezahlt werden ,

wenn nachgewieſen wird , daß der Vater des un —

ehelichen Kindes , ohne die Vaterſchaft anerkannt

zu haben und ohne verurteilt zu ſein , freiwillig für

den Unterhalt des Kindes regelmäßig geſorgt hat .

6. Die im Ausland zurückgebliebenen Fami⸗

lien von Kriegsteilnehmern werden von den deut⸗

ſchen Vertretungsbehörden im Ausland nach Maß⸗

gabe des Bedürfniſſes , auch unter Ueberſchreitung

der Mindeſtſätze , unterſtützt . Kehren dieſe Fami⸗

lien ſpäter nach Deutſchland zurück , ſo iſt der Lie⸗

ferungsverband , innerhalb deſſen der neue erſte

liegt , zur Zahlung der Unterſtützung

Die in den beſetzten Teilen Belgiens ſich

aufhaltenden Angehörigen von Kriegsteilnehmern

werden von dem Chef der Zivilverwaltung , die in

den beſetzten Gebieten Ruſſiſch - Polens ſich aufhal⸗



tenden Angehörigen von Kriegsteilnehmern von

den Kreischefs unterſtützt .

( Um ſpäteren Vorwürfen zu entgehen ,

empfiehlt ſich eine genaue Prüfung der Frage ,

ob für alle Familien , die nach Ziffer 1 bis mit

8 anſpruchsberechtigt ſind , Unterſtützungsge⸗

ſuche eingereicht wurden ) .

( Zur jüngſten Bundesratsverordnung . )

Dr . Hans Lieske , Leipzig .

„ Wochenhilfe “ umfaßt alle Unterſtützungen ,

die die Krankenkaſſen ihren weiblichen Mitgliedern

für die Zeit vor und nach der Niederkunft gewäh⸗

ren . Mutterſchaftsverſicherung ſo lautet das

Schlagwort unter dem man alle dieſes Gebiet be⸗

terffenden Beſtrebungen und ihren geſetzlichen

Niederſchlag zuſammenfaßt . Wenn man erwägt , daß

das Deutſche Reich bisher im Jahre durchſchnittlich

zwei Millionen Geburten aufwies , und wenn man

bedenkt , daß der weitaus größte Teil dieſer Geburten

auf die Klaſſe der arbeitenden Bevölkerung fällt , ſo

ergibt ſich ein klares Bild dafür , welch ungeheure ſo —

ziale Bedeutung dieſer Mutterſchoftsverſicherung
und damit einer zeitgemäßen Förderung von Mut⸗

terſchutz und Säuglingsfürſorge zukommt .

Unſere Reichsverſicherungsordnung hat es zu⸗

erſt unternommen , eine Grundlage hierfür zu ſchaf⸗

fen . Es ſind Anfänge , die der Fortſetzung und des

Ausbaues bedürfen . Wöchnerinnen , die im letzten

Jahre vor ihrer Niederkunft mindeſtens ſechs Mo —

nate hindurch gegen Krankheit verſichert waren , er⸗

halten nach den beſtehenden Beſtimmungen ein Wo⸗

chengeld für acht Wochen in Höhe des Krankengel —

des ; bei Landkrarkenkaſſen darf die Satzung die Zeit

der Unterſtützung auf die Dauer von vier Wochen

herabſetzen . Unterſtützungen für Auslagen der Ge⸗

burtshilfe , auf die Zeit der Schwangerſchaft und ſo—

genannte Stillgelder ſind Ausnahmeleiſtungen , die

den Vorſchriften des Kaſſenſtatuts vorbehalten blei⸗

ben und geſetzlichem Zwange nicht unterliegen .
Der Krieg hat naturgemäß dem Zweige der

Mutterſchaftsverſicherung neue Anregungen gegeben
und neue wichtige Aufgaben geſtellt . Der Bundes⸗

rat hat ſie zunächſt in zwei Verordnungen , betref —

fend „ Wochenhilfe während des Krieges “ , zu löſen

verſucht . Ich ſage : „verſucht “ . Nicht allen Anforde⸗

rungen , die an eine ideale Regelung der Verhält⸗

niſſe in der Zeit dieſes Krieges geſtellt werden moch⸗
ten und von vielen Seiten geſtellt worden ſind , war

hierbei entſprochen . Immerhin hatten die beſtehen⸗
den Geſetze eine dankenswerte Erweiterung in den

hauptſächlichſten Richtungen gefunden .

Es ſind zwei große Gruppen von Wöchnerinnen ,

zu deren Gunſten die Kriegsgeſetzgebung eingegrif⸗
fen hat . Da kommen in erſter Linie in Betracht die
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Frauen , deren Ehemänner Kriegs⸗ , Sanitäts⸗ oder

ähnliche Dienſte leiſten oder an deren weiterer Lei —

ſtung ebenſo wie an der Aufnahme ihrer früheren

Erwerbstätigkeit durch Verwundung , Erkrankung

oder Gefangennahme verhindert ſind , oder die den

Tod im Kampfe fürs Vaterland erlitten haben .

Vorausſetzung iſt weiter daß der Mann vor Ein⸗

tritt in den Kriegsdienſt im letzten Jahre mindeſtens

ſechs Wochen hindurch verſichert geweſen iſt . Dage —

gen iſt nicht erforderlich , daß der Kriegsteilnehmer

bei ſeiner Einberufung zu den Fahnen die Verſiche⸗

rung , die ja an ſich mit dem Wegfall ſeiner Erwerbs⸗

tätigteit ihr Ende gefunden hat , durch freiwillige

Beitragsleiſtungen fortgeſetzt hat . Bei Erfüllung

beider Bedingungen Kriegsdienſt des Mannes

und deſſen bisheriges Verſichertſein — wird eine

Wochenhilfe von nicht unbedeutendem Umfange ge⸗

währt : Einmal erhält die Wöchnerin zu den Koſten

der Entbindung einen Beitrag von 25 „/ , dem nö —

tigenfalls eine Beihilfe für Hebammendienſte und

ärztliche Behandlung infolge Schwangerſchaftsbe⸗

ſchwerden bis zum Betrage von 10 „ / vorausgeht .

Für volle acht Wochen , von denen mindeſtens ſechs

in dic Zeit nach der Niederkunft fallen müſſen , wird

ein Wochengeld von täglich 1 / verabfolgt . Stillt

die Mutter das Kind , ſo erhält ſie außerdem bis zum

Ablaufe der zwölften Woche nach der Niederkunft

eine Unterſtützung von 50 Pfennigen für den Tag .

Sämtliche Anſprüche richten ſich gegen die Kran⸗

kenkaſſe , welcher der Ehemann angehört .

Der zweite große Kreis der bedachten Wöchner —

innen ſchließt alle diejenigen in ſich ein , die bisher

für ihre eigene Perſon bereits gegen Krankheit ver —

ſichert waren . Hierunter fallen alſo einmal die ledi

gen Verſicherten und dann die ſelbſt verſicherten Ehe —

frauen von Nichtkriegsteilnehmern . Die Angehöri⸗

gen dieſer Gruppe ſtehen aber den Ehefrauen der

verſicherten Kriegsteilnehmer bedeutend nach . Sie

erhalten wohl den Beitrag zu den Entbindungskoſten

und gegebenenfalls die Beihilfe für Hebammendienſte

und ärztliche Behandlung , auch das Stillgeld ; nicht

aber kommt ihnen das achtwöchentliche Wochengeld
von täglich 1ũ/é zu . Sie bleiben vielmehr inſoweit

beſchränkt auf ihre bisherigen Bezüge in Höhe des

Krankengeldes .

Mit dieſen Vorſchriften ſchloß die erſte Bundes

ratsverordnung vom 3. Dezember vor . J . ab . Ihre

Beſtimmungen haben auch erſt von dieſem Zeitpunkt
an Geltung . Rückwirkende Kraft iſt ihnen nur in⸗

ſofern beigelegt , als Wöchnerinnen , die vor dem 3

Dezember 1914 entbunden haben , von dieſem Tage
an auf die reſtliche Zeit die ihnen nach der Verord

nung zukommenden Leiſtungen beanſpruchen kön⸗

nen . Eine Erweiterung des Kreiſes der Berechtig
ten hat eine Nachtragsverordnung vom 28 . Ja⸗
nuar d. J . gebracht und die auf Antrag ihrer Ar —



beitgeber von der Verſicherungspflicht befreiten

Dienſtboten und in der Landwirtſchaft Beſchäftigten

vom 3. Tezember ab den Angehörigen der zweiten

Gruppe gleichgeſtellt . Den Ehefrauen der von der

Verſicherungspflicht befreiten Kriegsteilnehmer hat

diejenige Krankenkaſſe die Wochenhilfe zu gewähren ,

welcher der Ehemann ohne die Befreiung hätte an⸗

gehören müſſen . Für die von der Verſicherungs⸗

pflicht befreiten Wöchnerinnen ſelbſt hat der Arbeit⸗

geber aus eigenen Mitteln die vorgeſchriebenen Un⸗

terſtützungen zu leiſten . Das letztere würde z. B.

auch Herrſchaften betreffen , die ihre Dienſtboten auf

ihre Koſten bei einer privaten Verſicherungsgeſell —

ſchaft verſichert haben .
Nur ein lückenhafter Schutz der kommenden Ge —

neration war damit gewährleiſtet . Den wuchtigen

Schlußſtein in der Geſetzgebung der Kriegswochen —

hilfe hat erſt eine Bekanntmachung des Bundesrates

allerneueſten Datums gelegt . Unter dem 23 . April

1915 iſt beſtimmt worden , daß von dieſem Tage ab

alſo nicht rückwirkend — aus Reichsmitteln für

die weitere Dauer des gegenwärtigen Krieges ſämt⸗
lichen Wöchnerinnen , die nach den bisherigen Be⸗

ſtimmungen eine Wochenhilfe noch nicht genießen ,
alle Unterſtützungsleiſtungen der erſten Gruppe —

alſo auch das Wochengeld zuteil werden ſollen ,

wenn die Männer Kriegsteilnehmer und ſie ſelbſt

minderbemittelt ſind . Als minderbemittelt gelten

alle Kriegerfrauen , die Kriegsunterſtützung beziehen .
Ferner werden die Kriegerfrauen dann als minder —

bemittelt angeſehen , wenn der Ehemann vor dem

Eintritt ins Heer ein Jahreseinkommen von höch —

ſtens 2500 / hat oder das der Wöchnerin nach dem

Dienſteintritt verbliebene Geſamteinkommen höch —

ſtens 1500 / und für jedes Kind unter 15 Jahren

höchſtens weitere 250 / beträgt ; in den letzten Fäl⸗

len dürfen aber dann nicht Umſtände vorliegen , die

einem Unterſtützungsbedürfnis widerſprechen .

Gebühren nach § 75 der Gemeindeordnung . Sind

dieſe Gebühren im Konkursverfahren als bevorrech⸗
tete Forderungen ( wie Umlagen ꝛc. ) zu betrachten ?

—
In der Gemeinde O. lauten die Satzungen für

die Waſſerabnehmer in § 5 wie folgt : „ Mit Geneh —

migung des Bürgerausſchuſſes vom 29 . Dezember
1908 und ſtaatlicher Genehmigung vom 4. Januar
1909 wird der Waſſerzins wie folgt feſtgeſetzt :

Im Konkursverfahren gegen N. N. meldete die

Gemeinde an a) Umlagen 99 / und b) Waſſerzinſe
66 / . Die Umlage mit 99 / wurde als bevorrech —

tete Forderung in dieſem Betrage an die Gemeinde

verwieſen und bezahlt . Von den Waſſerzinſen mit

66 / gelangten nur 20 Proz . von 66 &/¼ 13 K.

20 Pfg . zur Anweiſung . Die Gemeinde verlangte
auf dem Klageweg gleiche Behandlung ( als öffent⸗

lich rechtliche Geldforderung ) wie bei den Umlagen .
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Aus dem Urteil des Amtsgerichts S . ( Tatbe⸗

ſtand und Entſcheidungsgründe ) heben wir hervor :

Tatbeſtand : Die Forderung für Waſſer⸗

zins für 1913 ſei im Prüfungstermine im Betrage
von 66 „ / und mit dem Vorrecht des § 61 Ziffer 2

K. O. feſtgeſtellt worden . Es komme ihr in der Tat

auch dieſes Vorrecht zu . In der Gemeinde O. ſei die

Entrichtung des Waſſerzinſes durch Beſchluß des

Bürgerausſchuſſes vom 29 . Dezember 1908 , der un—⸗

term 4. Januar 1909 bezirksamtlich genehmigt wor⸗

den ſei , geregelt . Gemäß § 75 der Gemeindeordnung
in Verbindung mit § 1 Ziffer 3 der Verordnung

Großh . Miniſteriums des Innern vom 3. Novem⸗

ber 1884 „die Betreibung und Sicherung der Ge —

meindeausſtände betr . “ habe der Waſſerzins den

Charakter öffentlich rechtlicher Gebühren erlangt .

Sonach genieße die Forderung aus Waſſerzins für

1913 mit 66 das Vorrecht des §S 61 Ziffer 2 K. ⸗

O. und das Klagebegehren ſei unbegründet .

Die Frage iſt demnach , ob die Waſſerzinsforde⸗

rung mit 66 „ in Wirklichkeit eine bevorrechtigte

gemäß § 61 Ziffer 2 K. O. iſt , oder nicht . Die Frage
wurde vom Gericht verneint . Die Frage , was als

öffentliche Abgabe im Sinne des § 61 Ziffer 2 K. ⸗

O. anzuſehen iſt , iſt in der Literatur umſtritten .

Nach der herrſchenden Lehre und der Rechtſprechung
des Reichsgerichts fallen unter dieſen Begriff nur

Steuern und ihnen weſensgleiche Leiſtungen . Vgl .

Jäger a. a. O. Anm . 17 zu § 61 K. O. Es gehören

zu öffentlichen Abgaben nicht einmal die Gebühren

der Gerichte . Daß dem Waſſerzins an ſich der Cha —

rakter einer öffentlichen Abgabe zukomme , behauptet
die Beklagte ſelbſt nicht . Sie ſtellt ſich lediglich auf

den Standpunkt , daß die aufgrund des § 45 der Ge⸗

meindeordnung durch ſtaatlich genehmigten Gemein —

debeſchluß im Voraus nach beſtimmten Normen und

Sätzen erfolgte Regelung des Waſſerzinseinzugs
dem Waſſerzins gemäß § 1 Ziffer 3 der Verordnung

Großh . Miniſteriums des Innern vom 3. November

1884 „ die Betreibung und Sicherung der Gemeinde —

ausſtände betr . “ den Charakter einer öffentlichen Ab⸗

gabe verleihe . Dies iſt jedoch nach Anſicht des Ge —

richts nicht der Fall . Die angeführte Verordnung
Großh . Miniſteriums des Innern will nicht eine

Definition des Weſens öffentlicher „ Abgaben “ geben ,
ſondern nur die Art der Betreibung öffentlich - rechtli —

cher „ Forderungen “ regeln . Sie unterſcheidet auch

ausdrücklich zwiſchen Umlagen im engeren Sinne

(§1 Ziffer 1) und beſonderen „ Beiträgen “ ( § 1 Zif⸗
fer 3) und ſtellt für dieſen Kreis von Forderungen
aus Zweckmäßigkeitsgründen gleichartige Be⸗

treibungsvorſchriften auf . Auch § 75 der Gemeinde —

oednung ſpricht ausdrücklich von Gebühren . Ganz

abgeſehen her von dieſer formellen Bezeichnung
fällt der Waſſerzins aber deswegen nicht unter den

Begriff dor öffentlichen Abgaben , weil ihm das We⸗

——

—
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ſen derſelben nicht zukommt . Er iſt lediglich das

Entgelt für die Waſſerlieferung von Seiten der Ge⸗

meinde , das nach einer einheitlichen Grundtaxe auf⸗

grund eines Einzugsregiſters erhoben wird . Der

Leiſtung öffentlicher Abgaben kann , beim Vorhan⸗

denſein der ſelbſtverſtändlichen Vorausſetzungen , ſich

niemand entziehen .
Der Waſſerzins aber entfällt , ſobald ein Bür⸗

ger kein Waſſer aus der Waſſerleitung entnimmt ,

weil er z. B. einen eigenen Brunnen hat ꝛc. ꝛc.

7 . Bad . Landgemeindenverband .
Vergütung für die außerordentliche Tätigkeit der

Bürgermeiſter und Gemeindeſchreiber während des

Krieges .

In vorſtehendem Betreff enthält die Nr . 13

des „ Bayeriſchen Bürgermeiſter “ die nachſtehende

Sinſendung , welche auch für unſere badiſchen Ver⸗

hältniſſe zutreffend und nicht nur für Bürgermei⸗

ſter und Ratſchreiber , ſondern auch für die Ge⸗

meinderechner von Intereſſe ſein dürfte :

In der Nr . 100 des K. bayer . Staatsanzeigers

vom 30 . April 1915 finden wir folgende Notiz :

„ Ochſenfurt , 28 . April . Das K. Bezirksamt

Ochſenfurt regt die Gewährung von beſonderen ,

nicht zu kärglich bemeſſenen Vergütungen für die

außerordentlichen Dienſtleiſtungen der Bürger⸗

meiſter , Stadt⸗ und Gsmeindeſchreiber infolge

der durch die Kriegszeiten vermehrten gemeind⸗

ichen Geſchäftsaufgaben an und ſieht der Vor⸗

lage der gemeindlichen Verwaltungsbeſchlüſſe
hierüber entgegen . Das Amt beabſichtigt , ſeiner⸗

zeit die Uebernahme eines Teiles der den Ge⸗

meinden hierdurch erwachſenden Ausgaben auf

den Kommunalverband zu beantragen . “

Es ſteht außer allem Zweifel , daß die Bürger⸗

meiſter und Gemeindeſchreiber durch die Kriegs⸗

aufgaben , insbeſondere durch die volkswirtſchaftli⸗

chen Maßnahmen , in außerordentlichem Maße be⸗

laſtet wurden . Dieſe Belaſtung wurde noch dadurch

berſtärkt , daß häufig bald der Bürgermeiſter , bald

der Gemeindeſchreiber zu den Fahnen berufen

wurde , ſo daß der Zurückgebliebene vielfach die

doppelte Arbeit zu leiſten hatte . Wenn nun auch

die Bürgermeiſter und Gemeindeſchreiber ſich freu⸗

dig in den Dienſt des Vaterlandes geſtellt haben

und es als Ehrenſache betrachten , die zur Erring⸗

ung des Sieges notwendigen wirtſchaftlichen Maß⸗

nahmen durchführen zu helfen , ſo iſt es doch zu be⸗

grüßen , daß ein Bezirksamt den Anfang gemacht

hat , um dafür zu ſorgen , daß den Bürgermeiſtern

und Gemeindeſchreibern wenigſtens ein Teil ihrer

außerordentlichen Dienſtleiſtungen vergütet wird .

Beſonders erfreulich iſt der Gedanke , daß die Ver⸗

gütungen nicht allein von den oft armen Gemein⸗

den getragen werden ſollen , ſondern daß die Ueber⸗

nahme wenigſtens eines Teiles der Laſt auf die

breiteren Schultern der Diſtrikte in Ausſicht ge —

ſtellt iſt .

Möchte die Anregung des K. Bezirksamts Och

ſenfurt bald überall Nachahmung finden ! Möchte

insbeſondere die K. Staatsregierung Anlaß neh⸗

men , die K. Bezirksämter auf ein gleiches Vorgehen

hinzuweiſen !

Volksſchulbetrieb während des Krieges .

In vorſtehendem Betreff haben wir am 17 .

Mai d. J . folgenden Bericht an das Gr . Miniſte⸗

rium des Kultus und Unterrichts gemacht:

Großh . Miniſterium des Kultus und des Un⸗

terrichts beehrt ſich der unterzeichnete Vorſtand des

bad . Landgemeindenverbandes ehrerbietigſt vorzu —

tragen :

Es ſind uns aus verſchiedenen Gemeinden

eines Amtsbezirks Klagen darüber zugegangen , daß

das zuſtändige Kreisſchulamt keine Befreiung von

Schülern der oberen Schuljahre vom Unterricht

zum Zweck der Mithilfe in der Landwirtſchaft mehr

zulaſſe , da die diesbezüglichen miniſteriellen Ver⸗

ordnungen nur für das Jahr 1914 Geltung gehabt

hätten . Wir können natürlich nicht nachprüfen , ob

die behauptete ablehnende Haltung des betr . Kreis⸗

ſchulamtes in der obigen Form richtig iſt und eben⸗

ſowenig iſt es uns bekannt , ob auch andere Kreis⸗

ſchulämter eine ähnliche Haltung einnehmen .

Sicher iſt aber und es wird eines näheren Be⸗

weiſes nicht bedürfen , daß die Mithilfe der älteren

Schulkinder in der Landwirtſchaft im laufenden

Jahr noch notwendiger iſt als im vorigen Jahre

und wir erlauben uns daher , an Hohes Miniſte⸗

rium die Bitte zu richten , dasſelbe wolle , um alle

Zweifel zu beſeitigen und alle Schwierigkeiten aus

dem Wege zu räumen , an die Kreisſchulämter Wei⸗

ſung ergehen laſſen , auch im laufenden Jahr ſo⸗

lange der Krieg noch dauert , etwaige Geſuche um

Befreiung vom Unterricht in möglichſt weitgehen⸗

dem Maße berückſichtigen zu wollen .

Weiter wurde bei uns angeregt , es möchte der

Fortbildungs⸗ und Turnunterricht während des

Sommers ganz ausgeſetzt werden , jener könne im

Winter nachgeholt und der Turnunterricht über⸗

haupt einmal einige Zeit entbehrt werden , zumal

die jungen , dazu befähigten Lehrer meiſtens unter

den Fahnen ſtehen und die älteren Lehrer vielfach

weniger dazu befähigt und auch ſonſt mit Arbeit

überbürdet ſeien . Wir halten auch dieſe Anregung

für ſehr zeitgemäß und möchten Hohes Miniſterium

dringend bitten , im Sinne derſelben Verfügung

treffen zu wollen , wobei wir noch darauf hinwei⸗

ſen möchten , daß auch in Landgemeinden ſog . Ju⸗

gendwehren gegründet wurden , wodurch der Turn⸗

unterricht in der Schule entbehrlich erſcheinen

dürfte .

Darauf erging unterm 28 . Mai folgender Be⸗



ſcheid , den wir hiermit zur Kenntnis der Gemein —

den bringen :
Die Beſorgung der Feldgeſchäfte wäh —

rend der Kriegszeit betr .

Unſere Bekanntmachungen vom

Schulverordnungsblatt 1915

12 . Februar

„ Nr . 5, Seite 43 ) und

Schulverordnungsblatt 1915 ,

Nr. 11, Seite 72 ) haben ſich zunächſt nur auf die

biesjährige Frühjahrsbeſtellung bezogen . Eine all⸗

gemeine Ermächtigung an die Gr . Kreisſchulämter

zur Freigabe des Unterrichts für die fünf oberen

Schuljahre behufs Beteiligung an den weiteren

landwirtſchaftlichen Arbeiten des Jahres 1915 wird

im Schulverordnungsblatt vom 1. Juni d. Is . er⸗

ſcheinen . Wir überſenden anbei eine Abſchrift dieſer

Bekanntmachung . Zu einer allgemeinen Verfü⸗

gung , den Turnunterricht während des Sommers in

vom 29. März d. Is . (

allen Gemeinden des Landes ausfallen zu laſſen ,

beſteht kein Anlaß , da die Verhältniſſe in den ein —

zelnen Gemeinden außerordentlich verſchieden ſind ;

die Gr . Kreisſchulämter werden aber ermächtigt ,

im Bedürfnisfall auf Antrag der Ortsſchulbehörden

den Turnunterricht während des Sommerhalbjah —

res ausfallen zu laſſen . Die weiter angeregte Frage

der Ausſetzung der Fortbildungsſchule im Sommer⸗

halbjahr iſt bereits durch unſere Bekanntmachung

vom 31 . März d. Is . ( Schulverordnungsblatt 1915 ,

Nr . 11 , Seite 73 ) erledigt . Danach iſt den Gr .

Kreisſchulämtern die Befugnis erteilt , auf Antrag

der Ortsſchulbehörden den Fortbildungsunterricht
im Sommer ganz ausfallen zu laſſen , wenn der

Unterricht im Winterhalbjahr mit erhöhter Stun —

denzahl gemäß § 8 des Geſetzes über den Fortbil —

dungsunterricht vom 18. Februar 1874 nachgeholt

wird . Anträge der Ortsſchulbehörden in dieſer Rich⸗

tung ſind durch Vermittlung der Bezirksämter an

die Gr . Kreisſchulämter zu ſtellen .

Gr . Miniſterium des Kultus und Unterrichts .

Feuerverſicherung .
Stand nach der letzten Mitteilung

Zugang bis 1. Juni

3 865 350 J,

Tannheim 3 400 „

Gündlingen 17 900 „

Diſtelhauſen 26 800 „

Rappenau⸗ 12 550 „

Sa . 3926 000 /

Allerlei Verbandsnachrichten .

Dem Verband ſind beigetreten die Gemeinden

Querbach , Amt Kehl und Schiltach , Amt

Wolfach .

Die Ehrenurkunde für 25jährige Dienſtzeit er⸗

hielt Herr Bürgermeiſter Münzer von Mauen⸗

heim , Amt Engen .

Zufolge unſeres letzten Aurufs haben weitere

94 Gemeinden Beiträge zur Kriegsſpende im Ge⸗

ſamtbetrage von 1920 ./ geleiſtet .

95

Bis jetzt ſind uns die Adreſſen von 22 am

Krieg teilnehmenden Bügermeiſtern bekannt ge

worden und erhielten dieſelben je eine Liebesgabe

vom Verband ; Empfangsbeſcheingungen ſind auch

bereits von einem Teil derſelben eingegangen .

8 . Rechnerverband .
Bezirksoerein Säckingen .

Am Sonntag , den 25 . April nachmittags tag

ten in der „ Poſt “ in Kleinlaufenburg die
Gemeinde⸗ , Stiftungs - u. Krankenkaſſenrechner des Be

zirks , die ſich trotz der Zeiten Ungunſt verhältnis⸗

mäßig zahlreich eingefunden hatten . Der Bezirks —

vorſtand , Stadtrechner Rueb⸗Kleinlaufenburg

hieß die Kollegen herzlich willkommen und erſtattete

den Rechenſchaftsbericht für das letzte Jahr . Zwei

Mitglieder der Vereinigung , die Rechner von Kar⸗

ſau und Nollingen - Rheinfelden , ſtehen im Felde ;

man wird ſie aus der Vereinskaſſe bedenken . Die

letztes Jahr vom Vorſtand ausgegangene Anregung

auf Entſchädigung der Rechner für Kaſſeneinbußen

in Form feſtſtehender Jahresvergütungen fand bei

Gr . Bezirksamt volle Billigung und warme Unter —

ſtützung , der es auch zu danken iſt , daß ihr da und

dort im Bezirk entſprochen wurde . Zu wünſchen

iſt , daß auch die darin noch ausſtehenden Gemein

den baldigſt nachfolgen und befriedigende Regelung

treffen , wie ſie in andern Landesteilen längſt ge —

ſchah . Die Herbſtverſammlung findet in Hänner ſtatt .

— Jahresverſammlungen mit der Erſtattung

des Jahres - und Rechenſchaftsberichts und Behand⸗

lung der ſchwebenden Kriegsarbeiten hielten ferner

die Bezirksvereine Schönau

Schopfheim in Langenau ab .

10 . Briefhkaſten .
Hr . Bürgſtr . K. in W. Die Fertigung der

Kriegs⸗Chronik nach Beendigung des Krieges wird

weſentlich erleichtert , wenn die Briefe , Gemeinde —

akten und ſonſtige wichtige auf den Krieg ſich be —

ziehende Materialien ſorgfältig geſammelt und ge —
heftet werden . Das Entgegenkommen eines Mit⸗

arbeiters wird es uns möglich machen , eine ſolche

Chronik ( Muſterchronik ) in der Zeitſchrift zu veröf —

fentlichen . Sie wird in zwei Hauptabteilungen zer⸗
fallen , von denen die erſte ſich auf die Kriegsteil —
nehmer ſelbſt ( Namen , Todesfälle , Verwundungen ,
Regelung der Hinterbliebenenverſorgung , Renten ꝛc. )

bezieht , während die zweite hauptſächlich die wirt —

ſchaftlichen Maßnahmen der Gemeinde ( Familien

unterſtützungen , Wochenhilfe , Deckung des Aufwan

des ꝛc. ) zum Gegenſtande hat . Da und dort werden

von Ortsvorſtänden die Photographien der Gefal

lenen geſammelt , um ſie ſpäter in eine Sammeltafel

aufzunehmen und auch dem Gemeindechronik - Bogen

2 an geeigneter Stelle einzufügen . Dieſe Braven ,

die für des Vaterlandes Schutz und Ehre den letzten
Tropfen ihres Herzblutes geopfert haben , verdienen

es , daß ſie auch im Bilde dem Gedenken der Nach⸗

welt als leuchtendes Beiſpiel von Mut und Tapfer⸗
keit erhalten bleiben .

in Schönau und



Neue Formulare für die Kriegszeit !
Den verehrl . Gemeinden empfehlen wir nachſtehende Formulare :

1. Beurlaubungsgeſuch für Krieger 11 . Sterbfallsanzeige über einen Kriegsteilnehmer .

1c. Geſuch um Reiſepaß . 13 Bitte um ein Gedenkblatt für Gefallene .

Antrag auf Gewährung der Wochenhilfſe. 14. Begleitſchreiben hiezu .

3. Heiratsſchein ( für die Hinterbliebenen gefallener

Krieger zum Geſuch um Bewilligung der geſetzl .

Verſorgungsgebührniſſe) . 365a . Geſuch um Bewilligung von Familienunter⸗

1. Anzeige ans Bezirksamt über Aenderung der
ſtützung ( Muſter 1)

Familienverhältniſſe.
365b . Anweiſungsliſte für die bewilligten Unter⸗

5. Geſuch an Landesverſicherungsanſtalt um Hin⸗
ſtützungen , Titel ( Muſter 2)

terbliebenenhilfe . 365b . Anweiſungsliſte für die bewilligten Unter⸗

54 . Begleitſchreiben hiezu .
ſtützungen , Einlagen ( Muſter 2)

365c . Unterſtützungsausweis ( Muſter 3)

15 . Erlaubnisſchein zum Ausmahlen von Getreide .

6. Geſuch an Landesverſicherungsanſtalt um Be . .

willigung einer Hilfe für ein erkranktes ami⸗
365d . Zahlungsliſte für die Unterſtützungen , Titel

lienmitglied.
( Muſter 4)

7. Antrag auf Bewilligung von Witwen⸗ und Wai⸗ 365d . Zahlungsliſte für die Unterſtützungen , Ein⸗

ſengeldern .
lagen ( Muſter 4)

8. Antrag auf Bewilligung von Kriegselterngeld . 365e . Beſcheinigung über den Empfang der Unter⸗

ſtützung ( Muſter 5)

365 f. Erſuchen an Bezirksamt um Erſatzleiſtung

10 . Begleitſchreiben zu 7, 8, 9. ( Muſter 6)

Spachholz & Ehrath , Bonndorf bad . Schwarzwald .

9. Antrag auf Bewilligung von Gnadengebührniſſen

Zur Rechnungsſtellung empfehlen wir :
Er —

3
neu ! nNeu !

8 U 0W - Pi anin0s Gemeinderechnungsvorträge
mit Flügelton - in allen — — 8

für die

pionos von Mk . 425 . — an . Gebrduchie ianos zu Mk 1. 8

300. —, 350. — „ 400 . mit voller Gorontie . Kriegsfamilienunterſtützungen
Hoher Extrua - Rabatt und zwar:

Frunko - Probelendung . — Viele Tauiend Referenzen
a. Darſtellung der an die Berechtigten gezahlten

Monatsbeträge mit Ausſcheidung der Anteile

3 *
für Reich und Lieferungsderband

Fr . Siering . Mannheim C7 Nr. 6 b. Verteilung zur Verbuchung in den einzelnen

Pracht - Katalog frei .

Vertragsfirma seit 1906 . Rubriken

WREREEREE· ·ů·ů··
———ů —— Spachholz & Ehrath , Bonndorf .

Sur gefälligen Beachtung !
7

Sendungen ſind zu richten :

in Angelegenheiten
a) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

ſtraße 19 ;

b) des Rechnerverbandes ( 8 ) an deſſen Vorſitzenden — Stadtrechner Kaufmann in Schopfheim ; —

c) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Berlag : die Bad Landgemeinde - , Amtsreviſoren⸗ und Rechner - Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Oberreviſor Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Svachholz & Ehratb , Bonndorf .
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